
Z86 Fracht «See -Bodmere ? ,
V .

Wacht - Wee- Uodmerey - und
^ ssccurantz - oder Versicherungs -

Briefe ;
IcemLkarce kamen , UNd . Lon -

no >ss- mc « ten in unterschiedli¬
chen Sprachen ;

Wie auch
Vielekley ^ ormularia Hon 80 -

^ etats / Kauff - Meth - Schuld -
Wh kromucacions - Lon -

craöien .

1 . Fracht - Briefe.
Boniteur.

Hamburg / den n . k^ebr . i 7 o ^
Nahmen und Geleite GOttes / und mit

Fuhrmann Hans Krüger von Weissensee /
fenoe demselben drey Kisten und ein Päcklein / n . i.
bis 4 . / gezeichnet / als hi'erneben / (HL .) welcheszur
Fuhr gewogen fünff Schifflk . 6 . Lißkk . im Lohn vom
Schlb . bedungen acht und einen halben Rthlr . Hier «
aufaufdle Fracht bezahlt vier und zwantzig und einen
halben Rthlr . Den Rest wolle der Herr nach gu -
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ter und wohl - conättionirter Lieferung vergnügen .
GOtt begleite es in äiävo ! dessen Schutz wir uns be¬
fehlen / verbleibe

l^ lonfieur

Briefes / über ern (L - tuck Gut .

kormular d '' uneleccre de voicure für
un . bällot äernarLÜLnäiles .

kdontieur .

>4 tlnomSc als ßaräe äe Diente vous envoyL ^
" psr l ^ouys ÜL ls kocke , Voiturier par terre
cle cerre ville , un bailot äes ^ssrcbnnäites mar -
c^ve , comme contre , pelsnt ovarre cents Sc
vinA livres , le yvel s ^ ant recü bien conäitto -
ne , Sc en tem ^ s äü , voüs luy ps / eres xour 1a_»

v. t . k . 8erviteur

dk. dl.

Die Auffchrifftist

Hrn . 6 re ^ orius Schüssel /
vornehmen Kauff - und Han ^
dels -Herrn ggst .

Herrn /

dels -Herrn
Samt ; . Kisten und ». Packt ,

di . ». bis4 . UL gezeichnet . Nürnberg .

n . ^ rantzdW kormuiar eines ^ racl ) L-

^ Orleans ce » 5 . k'evr . 1709 «

Bb » Voi -
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VoiÄure , a raison äs trois livres , äix lols pour
senk , xsraävisäe

v. t. K. Lervikeur
äe la I^ssröe . ,

^ ^sonüenr ,
l^ onl^ avot , ^ arcbanä rüe 8 . Denis

3 1' enteigne äu Lroillant ä ' or »
ksrir .

III . Autre lettre 6e voicure cle c^ vätre
Laiiles äe ^larcliLnälseL .

Ein anderer Fracht - Brief über 4 .
Stück Gut.

X^ onlieur . i
^ Orleans ce 2.0 . ^ vril . 1709 .

'V'L vous envozre par Nicolas l^ o ^ er , Voiturier
I parterre 6e karis , ^ vatre . Lailsesäemarckan-

ciites , marqvees comme czr contre , pelantes
enlemble neuk cenrs nonanre livres . l - es ^ vei¬
les g ^ ant recü bien conäirionees Sc en rems äü ,
vous lu ^ payeres pyur 1s voiture , 3 railon äL-
^ vatre bvre üxlols , parc^ vi ' ntal , lurlaqvelle voi-
rure il 3 6eja recü ic / 3 compte gvinre livres,
äoure lols , par aävis . ^ elüis

b/lonileur
v. t . k . § .

^ larolois.
^ . ^Ion6eur ,

^ lon5. Daniel Viarcl , marcbsnä 3 la rüe
(^ vincjvempois s

ksris .
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Es istbeyoen Fracht - Briefen insonderheit in Ob -

acht zu nehmen / daß man erstlich hinein setze / durch
wem / oder was Orts / zu welcher Zeit / wie viel Stück
Maaren / an wem / und wohin die Maaren / item un -
tecwas für Numero und Zeichen / solche gesandtwor¬
den / wie viel Fracht dafür bedungen / und wie viel dar¬
auf bezahlt / wie auch / in was Gelde die Fracht soll be¬
zahlet werden / ob die Maaren wohl - conäirionirt
aufgeladen / item zu welcher Zeit sie beyVerlust der
Fracht zu liefern / mit den Fuhrleuten bedungen sey ;
So stehet es auch den Kauffieuten und 8peäiwrm
frey / gleich in den Fracht - Briefen zu bemercken / ob
solche für ihre oder eines andern Rechnung bey dem
Empfange sollen Ipeäiret werden / oder obste solches
meinem aparte abgehenden Lävilö - Briefe berichten
wollen . Wir wollen zur Probe noch einen Fracht -
Brief / in welchem alle diese kormalia enthalten / hie -
her setzen :

Vl .
Hamburg / den 6 . äprii . 1729

k^ on / icur
Namen und Geleite GOttes / und mit Fuhr -

mann Carsten Petersen von Haarburg / sende
demselben wohl con6itiomrt ein Faß und dreyBal¬
len / gezeichnet als hierneben ( 8 . 8 ) No . r . 2. . z . 4 . wel¬
che allhier zur Fuhr gewogen sieben und ein halb
Schiff' Pfund / im Lohn vom Schiff- Pfund fünff
Rthlr . worauf allhier auf die Fracht bezahlet zwölff
Rthlr / Den Nestgeliebe derHerr / nachguterund
unschadhaffier / auch orey Tage vor der Meß -Zeit ge¬
schehener Lieferung / in Lüneburgischen Dritteln zu
bezahlen / im Gegenfall aber dieFrachteinzubehalten /

Bb z we -
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wegen des Schadens der ketnräirung / oder auch

der Schadhafft - Befindung sich an den Fuhrmann

zu erholen / bey guter Lieferung aber gedachte 4 .

Stück Gut Herrn N . ! § . von Augspurg / welcher

sich deswegen bey dem Herrn anmelden / unddiever «

fchvssene Fracht / Zoll / Briefporto und provilions -

Unkosten / wieder erstatten wird / auszuliefern / ( oder

auch / laut ^ ävilo , ferner damit zu verfahren . ) GOtt

begleite es in 8slvo , deme wir uns allerseits befehlen .

Verbleibe
des Herrn

Dienstwilliger
Hn . Samuel Stockfisch / Matthias Rvtscher .

ggst -
Gamt4 . Gt . Gut > i . k. i »

hiS4 . s . 8 . bezeichnet . Leipzig .

v. Ztaliämscher Macht - Brief.
8 : Are

sz . ^ sarro i7Oyin Venetia ^

/ ^ On i ! Oarrektone , 6io5epo 8ilin ^ o vi msn -

^ äo un3 Lnllettn lpecki äi marca Lr 1^ . ĉ vi

lotto , czvsle vi piacera ricever ' s vovere , !Lc et -

lenäo ben donZitionnto , lui pa ^ arete per lz Vet -

tura , s raßione 6e k ' iorini trent ' uno la lomm3 ,

trLtenenäoAÜ 6orini lei , pa ^ ntigli Hvi 3 Lonto ,

Le äel clekto <7 oIIo ollervarette per l3 6ilpolitione '
come vi 3 vilo . ^ äio V . l ^ .

Vnu <Ü3ssett3 lpecki 2 .8 . pelo äi Vienna , li -

re äoicento cinc ^ vnntn , 6ico E . 150 .

^ .18 §r . IsKn ^ ker in

I >lorimder§3 .
Vl . con -
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VI . ( ^ onnoilUmenten .

( ? ^ CH Mamn Wiesendorff von Lübeck / Schiffer

«UH nechst GOtt von meinem Schiffe / genannt der

Atord Stern / dieser Zeit fertig liegend vor Gotten¬

burg / um zu segeln mit ersten guten Winde / den mir

GOttverlcyhen wird / nach Dantzig / allda meine rech »

re Entladung seyn wird / urkunde und bekenne / daß ich

empfangen habe unter dem Deckel meines vvrgemeld »

tev Schiffs / von Herrn Jacob Schleyden

60 . Schiffpfund Eisen /

4o . QxhöfftWem /

Die Weine wohl -conäirionikt / gemercket mit diesem

hieneben - stehenden Zeichen / 0 - 8 . ) welche ich gelobe /

so / wie ichs empfangen habe / da mir der allmächtige

GOtt mit meinem Schiff behaltene vollkommene Rei¬

se giebt / zu liefern in Dantzig / an den Ehrsamen Herrn

Georg Walter ; Des soll ich haben vor meine Fracht

von den obgemeldten Gütern einen Pohknischen Gul -

den vor jedes Oxhöffl Wein / und jedes Schiffkk . Ei¬

sen / und die Averey nach Usantz von der See / und um

solches alles zu vollbringen / soverbindeichmeinePer -

son / Schiff / samt aller seiner Zugehörung / in dieser

Forma . Des zu Urkund der Wahrheit / habe ich die¬

ser donnoillementen drey von einem Inhalt unter¬

schrieben mit meiner eigenen Hand / oder mein 8cri -

bem von memetwegen ; Das eine vollbracht / so seyn

die andern von keinem Wehrt . Darum in rc .

VII . ( üonnoiüemenc .

VK Hans 8ibbers van 8toclckolm , 8ckipper

naaü 606 van m / n8ckip , ^ enaamtäe Neptun ,

als nu rer 1 / 6 Aereet le ^ ^ enäe voor 8our -

EV 4 äesux .
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äeaux om met äen eerüen goeäen VVinä ,
äie Ooä verleenen lal , to realen na Lubek , 3I -
waar m ^ n regte Ontlaäinge r ^ n 5al , bekenne
onrtangen te tiebben onäer äen Ovcrloob van
myn 8ckxp van u ^ ean Irap te weten 150 . Vatt
VV ^ n , r.o . 5 tücken Lranäew ^ n en : 6 . drücken
krummen , al äroog en weel geconäitioneert ,
en gemerkt met äir voorüaanäe I^ erck . ^ l
liet welke ik beloove re leveren ( inäien my
Ooä beliouäen Leyle verleent ) aan ^ onlieur
Pierre pomeau os aan l ^ n Oräere , mits M7 beta -
lenäe voor m ^ nVragr io - Lt . legge tienKix -
äaeler per Vatt , gerekent 4 . OxkoKt per Vatt
en 5 . 8cuck per Oaü , en äe ^ ver ^ e na äer ulan «
tie van äer Tee . Ln om te voläoen äat
voorlk is , to verbinä ik m ^ lelven en al m ^ n
Ooet , en m ^ n voorlk . 8cbip met l ^ n loebe -
kooren . In Lennille äer VVaarkeyt , loo beb ik
ärie Lonnollementen liier af met m ^ n I^ anä
onäertekent , al van eenäer Inliouä ; kereene
voläaan , äe anäere van geener Waaräen . Oe -
lckreven in Louräeaux , äen 2,7 . O ^lobr . ^ nno
>709 .

Han8 8ibber8 .

VIII . EinMljänWesLonnoissamenr .
^ äi >8 - ^ larro 1709 . Tante .

daricako con il !4 ome äi Oio e buon8al -
H vamento una volta tanto , in c^veüo Porto
äi Tante il 8igr . Larlo Ibeoäori pr . orär . äei
8igr . Oio kollaräo e Oio Lmerico ^ uracker äi
Veneria , e per Lonro äi clie 8petta -— lotto

coper -
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coperta äella nave nominata bella Le ^ ina He¬
tzer , Lapitanio Oiacorno ^ mda , per con6urre
e conliAnare in /^ mbur ^ o , all ' or6ino 6s^ luclet -
ti 8 . 8 . /^ uracder , le a pie nominati ^ lercanne ,
8e§nate como äi contro , numero e marca , li
colli intieri , alciutte , e den conäitionare , coli
promette , cletto Lapitanio 3 luo lälvo arrivo ,
cli cjvesso luopreü . viaMo conleßnar le al'
orär . clei 6etti 88 . /Xuracker e äi dlolo pagara
üorini äoicento , rnoneta ä ' ^ rnüerclam per
o ^ ni Laüro 6i lV . 4ir . o . pelo Frosso cli Vene -
tia , netto 6i tarra , con piu 6orini c^vatorcleci pr .
Loppa al Lapir . Lt in feäe 6el vero 8ara la pre -
lente con alrre limili lotto lcritte , äa 6etto La -
pitano , o luo lcrivano , o per lui äa terra Perlo¬
ns , e uns Lompita 1' altre ressino , äi niun va >
lore . dlossro 8iZr . ! ' accompa ^ ni per tutto a 8al -
vamenro .

Lotte rlieci , Larattelli äue , e yvartarolli nove
pieni ä ' uve passe nuove , äel Tante , pelano
in tutti libre Vinti un mille , cin ^ ve cento e
orro , pelo , grosso äi Venetia , netto clitarro
äi Lotame .

IX . Aaliämscher ^ vjso - Brief / über
versandte Maaren .

L) Lr oräine , e Lonto 6e ' i 8igri Kl . dl . 6i Vene -
tia , vi tiabbiamo , lpeäito per merra äel 8r.

dl . 6i ^ lilano una Lassa dl . 4 . legnata come
luora , cde procurarete äi ricevere den con6i -

Bb 5 riona -
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tionata 3 äovere , conpa ^ arne le fpefeäalvlilgns
fno coüi , ecl e6e§uirne la äilpolitione äelli äetti
SiAri . auvisänäo e loro enoi , äel feßuito .

V . b . I . rn .

X. Ein anderer .
^ Lrvirala presente ä ' auvilo , clie ä ' oräineeper

^ Conto äel S ^ r . ^ . äil ^ onärakospeältoper ^ .

AOÜ3 al 8 ^ r . K . uns Calfa con la äi fuori marcs dl . i .

entrovr i ' erle falle älpoka . LLc . qvanto lsmeäe -

lpa vi fara pervenuta äal incletto 8i ^ nor . dl . ä ' ^ u -

^ uüa , vi compiacerete ä ' osfervar con ella ls vo -

AÜa äell ' accennato 8nr . äi Conära intenäenclovi

conlui per le voüre ipefe eavifanäo il fe ^ uicocha -

vrere la bonta äi commanäarmi in clrevLAlios

fervirvi , cke prontisümo mici eslibilco , e cara -
mentevi faluto .

XI . kormuiär eines Bodmerey -
Briefes .

Claus Jansen von Hamburg / Schiffer nechst
GOtt von meinem Schiff / genannt diek ' ortun ,

ungefehr 50 . Lasten groß / jetziger Zeit vor Lübeck fer¬
tig liegende / um mit dem ersten guten Winde / den
GOtt verleyhenwird / nacher Dantzig zu segeln / wo¬
selbst meine rechte Entladung seyn soll / bekenne hie -
mit / von Hrn . Clas Dircksen empfangen zu haben /
die 8 umma von siebenhundertMarckL . undzwarsol ^
ches auf Bodmerey und rechte Hvantnre von der
See / auf mein besagtes Schiff / Keel und Schists -
Gereitschafft / so ich gegenwärtig fü hre / welche /^ van -
ture und kericuln der See geendigt seyn sollen / und

iirN '
Dil
KtH
700 ^
s /rG
i>e>B

lOsf

! chm !
' dir N
Ham
leS/iL
äihei

Um
. Mir
! Hern!

KM
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die Bodmerey davon verschienen leyn / 2 .4 . Uhren

nachdem ich mein Ancker fallen lassen auf der Rhede

oder Hafen zu Dantzig / welche ermeldre 8umma von

700 . Marckl . samt den AusGelde sürdie ^ vamure

der See / gegen rr . von ioo . zusammen 784 - Marck

betragend / ich an den Ehrenvesten Hrn . Philip kla -

cotomo , z . Tage nach meiner Anländung zu Dan -

tzlg von gedachtem meinen Schiff / in guten gangbaa -

ren Geld / Unkest und Schad - loß zu bezahlen ver¬

spreche . Zu Versicherung dessen / was oben gemel¬

det / verbinde ich erstgedachtes mein Schiff und Ge -

reuschafft / wie auch meine Person und Güter / ge¬

genwärtig und zukünfftig habende und führende /

rührende und unrührende ; Und sollen dieselben unter

die Gewalt / zur realen Lxecution , aller Herrn

Haven - Richter und Gerichten versetzet / hingegen al¬

les / was dargegen eingewendet werden / und das Recht

äilpenüren könte / verworffen / und so wol insgemein

als insonderheit renuncüret seyn . Zu Uhrkundhabe

ich hievon unter meinem gewöhnlichen Hand Zeichen

z . Bodmerey - Briefe von einemJnnhaltverfertiget /

und da dem einen ein Genügen geschehen / sollen die an¬

dern beyden von keiner Würde seyn - Geschrieben in

Lübeck / rc .

Claus Jansenl

XII . VviicK -irrcPattvm .
) M Nahmen des ewigen GOttes ist heute unten

) gesetzten 6ato zwischen Herrn David Fischer als

Befrachter / und Jacob Claßen als Schiffer von dem

Schiff der güldene Engel / groß ungefebr 152 . Last /

welches anjetzo auf der Rehde von Helsingör vor

Ancker lieget / folgender Befrachtun - ö - comraü

wohl -
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wohlbedächrlich aufgesetzet und geschloffen worden /
uemlich : Es verbindet sich besagter Schiffer mildem
ersten guten Wind und Wetter nach Riga zu segeln /
alda er von wegen Hrn . Fischers bey Hrn . Hinrich
Cösters seine volle Ladung / an Flachs und Lein -Saal/
vor sich finden und einnehmen / und zwar nicht über
8 - Tage nach seiner Ankunfft mit der Ladung aufgehal¬
ten werden soll : Gölte es sich aber länger damit verzie¬
hen / so soll denSchifferfürjedenLiege >Tag4 . Rthlr .
bezahletwerden . Wann nun berührte Schiff-Ladung
in der Manier / Form und () vAnrität / wie es sich ge¬
höret / vollbracht / und die Kauffmannschaffren einge¬
laden worden / soll berührter Schiffer die Police der
Ladung unterschreiben / und so dann ohne Zen . Ver -
säumen nach Lübeck segeln / allwo er die eingenom¬
mene Güter Hrn . Christian Lieben einliefern soll /
welcher ihm hergegen nach guterund conämonirtec
Lieferung für die Fracht - - Rchlr . per Last und sein
Prüm - Geld nach Hantz der See bezahlen wird .
Daß dieses also unter Befrachter und Schiffer ge¬
schloffen / und sie beyde dadurch einander verbunden
worden / solches bezeugen die 2.. gleichlautende von die¬
ser ^ Karre - Parteye ausgefertigte / und von ihnen bey -
den den 6 . ^ pril . dieses , 709 . Jahrs in Helfingör un¬
terschriebene Lxernplaris .

David Fischer . Jacob Claßen .
XIII . MbeN - InkruÄion , UNd ^ lemoriäl
bey einer Äsrte - Partye gegeben / wor -

nach sich ein Schiffer verhalten und
richten solle .

E
Rstlich haben Befrachter und Rehder verabre¬
det / daß der Schiffer / vermittelst Göttlicher

Hülf-

(M

i>tlM

kiÄ

Kecelll
Httkli
sch«n!
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Hülffe , ihrer bey sich habender und mitgegebener Oar >
re - ? artxe zu folge / mit geladenem Schiffe seinen
Ours gerade zu nach dem Eylande St . Thomas / wo ,
selbsien seine Löschung und Ladung bestimmet / nehmen /

nin /i » « «? /in /insi - i' n ^ I^ üsn / int ^ n «

löschen / und seine Ladung wieder einnehmen solle / so
M » jst goch daneben exprelle in diesem neben -bewilligten

Kecelle verabredet / daß ihme Schiffern auf des
itIB Herrn Oubernswrs Oräre nach allen Oribi -
ü klWs fchen und andern Eylanden / und sonderlich nach
!i!» il Zgmaica , zu segeln / und seine NeAotie und Handlung

zu seiner Befrachter oder Rehder Besten zu treiben /
WK damit unbenommen / sondern vielmehr eingewilliget

fepn solle .
MM z . Geben Befrachter vollkommene Macht an
ick« Schiffer und Steuermann / mit den Maaren / da die ,
Mck selbe zu St . Thomas nicht konnten verhandelt werden /
MiJ sie dem Herrn Oubern ^ ror auch für angegebenen
MiS Preis nicht anstünden / sich an andere Omer damit zu
' begeben / und aufö theuerste / jedvch nicht unter 70 . 6o .
.« ^ 5 bis5o . p. c . zu verhandeln und zu verkauften / Page ,
' , gen andere Maaren einzukauffen / und anhero zu

bringen .
üil k 4 . Da auch der Herr Oubernawr mit dem
^ lik' Schiffer und Steuermann ( als der Befrachter und

Rheder Gevollmächtigten ) wegen eingebrachter Lae
^ düng sich vergleichen könnte / und deswegen darüber eie

mgwüröm / das Schiff/ Schiffs - Volck undGeräht -

ü «? ' ranoen / anzuirgriivvrk ^ lunutung zu u. L>vcl , / vrmacy ,
, 7!' tigtseyn soll .
ME . r . Ob wol in der Oarre - Psrtye enthalten / daß

schafft
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schafft fürseine eigene Rechnung zu gebrauchen / Hd
mit einer auf die lpecistcirte Eylande zu be¬
frachten / solches soll mehr - ernanntemHerrn 6uber -
natorfrey gegeben / underdarzu gnugsam hiemit au -
rkoriüret feynJedoch / daß er von der Stunde an der
Entlad -undLöschung / solang er bemeldtesSchiffzu
seinen Diensten gebrauchet / für jeden Monat , 15z . fl .
nach Vermeidung der ckarte - ksri^ e abtrage / erlege
undbezahle .

5 . Der kroviston halber / so vorgedachten Bevoll¬
mächtigten für ihre Mühwalmng gebühret / ist verab -
redet / daß Herr Millfeld dem Schiffer / und Herr Lieb¬
wehrt dem Steurmann / ihr Gebühr dafür geben und
entrichten solle .

6 . Wünschen die Herren Befrachter und Rehder
dem Schiffer und allem Schiff- Volcke / 'zu Vorhaben -
der Hin - und Her -Reise / von dem lieben GOtt kavo -
rsbel Wetter und Wind / guten 8uccek , Göttlichen
Segen / samt aller gedeplichen Wohlfahrt / und wol ,
len diesem allen / wie vorher geschrieben / also nachgele «
bet haben .

7 . Zu Urkunde haben Befrachter und Schiffer
diesen Neben kecets , soebenmäßig / wiedieLKsne -
kLrrye kräfftig und gültig seyn soll / zur Verpflichtung
mit eigenen Händen unterschrieben . Ham¬
burg / rc .

XIV . Eine andere <ükarte - ? 3r ^ e .
KkM Nahmen GOltts ist heut zwischen uns Ends -
Wr Benannten / als mir Christoph Steinkohl / Be -
frachtern / undDieterichReimers / als Schiffer / folgen¬
der Befrachtungs -LommÄ abgeredet iind geschlos¬
sen worden . Erstlich verpflichtet sich der Schiffer / be¬

sag '
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sagtes sein Schiff mit dem ersten wohl zu dichten und
zu zubereiten / gebührend mit Masten / Seegeln / An ,
ckern / Kabeln / viLkslien , Schiffs -Volck und aller
andern Zubehör / als zur nach- beschriebenen Reise er ,

^ 1, fordert und nöhtig seyn möchte / zu versehen : Dagegen
gelobet ermeldker Befrachter besagtes Schiff mit dem
ersten mit allerhand Maaren und Kauffmannschaff,

D / er, ten nach seinen Gefallen zu beladen / so viel der Raum
des Schiffs zur beqvemen Ladung halten werde / und
soll alles / was darein geladen worden / zu Dienst des

« !lsW , Befrachters einig und allein seyn und bleiben / und
ikhM der Schiffer nicht Macht haben / ohne seinen Con -
kigk« Lns , etwas für jemand anders darein zu laden .

Wann nun die Ladung alsogeschehen / soll der Schif-
viM fer von hier / mit dem ersten offenen Wasser / gutem

Wetter und Winde / ohne Versaumnißnach kouan
^ ^ absegeln / und wann er allda / mit GOn ! glücklich sr >

rivirt seyn wird / die inhabende Ladung an ermeldten
: R' O Befrachters IHÄoren daselbst / den Lonnoiüemen -

" nzu Folge / liefern / welcher dann gehalten seynsoll /
^ ihn aljobald zu löschen / und nach gechaner behöriger

> ^ Aferung ohne Auffenthalt für solche HiN ' Reise / zur
Fracht / zu bezahlen 600 . H . Auch gelobet der Schis,
fer hier nechst die Gereitschafften zur Hand zu brin ,

W « gen / daß die Güter allhier in das Schiff wohl einge «
MM bracht werden sollen . Nach gechaner Auslieferung

stehet dem Schiffer frey / was er dorten will ferner
einzuladen / Und zu Vollbringung alles dessen / so oben
stehet / verobli ^ iren die Lontrskenten ihre relpeÄ .
Personen / Haab und Güter / insonderheit der Herr
Befrachter die Ladung / und der Schiffer sein Schiff
und alle Gerähtfchafft desselben / aöes unter den Zwang

, 5 .̂ und bereiteste Lxecurio » aller Richter und Gerich ,
ten/
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ken / renuncürende allen und jeden LxceptionenUch
geist -und weltlichenLene6cien , so diesen zu wider seyn
möchten / rc .

XV . Police , oder Verslchmmgß -
Brief / wie solcher in Holland und See «

land im Gebrauche ist .
Oll̂ Ir Unterschriebene / versprechen undverpflich «
«<Vtsn unszu versicheren / undverstcherenmitdie -
semaneuch nemlich ein jeder vor sich
nach der bey ihme verzeichneten Summa / auf eure
Güter und Kauffmannschaffen / oder von andern in
euren Nahmen geladene oder noch zu laden in das
Schiff genannt / groß ohngefehr La «
sten / wv Schiffer daraufist
von oder welcher sonst Schiffer
daraufseyn möchte / und das kommend von der

oder Rehdevon zu und nach
dieser Stadt ; wovon wir die kilico , ? ericulen
undGefahren / vermittelst dieses uns aufbürden / vvn
der Stunde desselben Tages an / daß die erste Kauff
mannschafften / bey euch oder eurem commik ge -
bracht sind / an der Kay oder Wall / um von da in
Fährschiffe / Schuyten oder Bcaqven eingeladen zu
seyn / und ferner nach dem Schiff am Bord zu
bringen ; Und soll dauren / biß zu derZeit / daß das ge¬
nannte Schiffnach soll angekommen
seyn / die Güter / Kauffmannschaffen und Maa¬
ren / vhn eintzigem Verlust allda ausgeladen und
sicher ohne Schaden ans Land gebracht / in euer oder
eurer dlommils - Güter Behaltniß ; Wir conlenti -
ren / daß dieses Schiff mag Vorwerks oder Hinterwerts
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fahren / sich wenden zur rechten und lincken und allen
Seiten / auch zu erwehlen einen Hafen oder Rehde /
aus Noht oder Belieben des Schiffers nach seinem
Gutdüncken und Wohlgefallen / und daß die Güter /
Kauffmannschafften und Maaren aus Noht oder
nach Belieben ausgeladen werden mögen in eines an¬
dern Schiff / oder Schiffe / kleine oder grosse / ( welches
sie auf ihrer eigenen ^ uckorität thun sollen / ohne
unsren Konsens und Bewilligung zu erwarten ) so
lauffen wir hiemit alle Ki6w , welche wir auf uns
nehmen / mit aller ^ vamuren oder Gefahren / als
wenn gedachte Güter nimmer wären entladen oder
ausgeladen gewesen / euch verasseurirend und versi¬
cherend vor aller See , Gefahr / Ungewitter / Feuer /
Sturm und Winden / von Freunden und Feinden
von Erretten und Aufhaltungen der Könige / Ks «
niginnen / Printzen / Herren und Gemeinen / Brie¬
fen von klsrqven und contra - ^ r ^ ven / Betrug
und Unachtsamkeit der Schiffer und Bohts , Gesel¬
len / und allen andern Gefahren und ^.vLnruren /
die diesen Gütern auf emigerlep Weise folte mögen
zustoffen / bedacht oder unbedacht / gewöhnlich oder
ungewöhnlich / keine ausgenommen / und stellen uns
in allen solchen Fällen an euere Stelle / euch zu §us -
raimren vor allen Verlust und Schaden / und so ge ,
meldten etwas anders als wohl zustiesse / ( welches
GOTT verhüten wolle ) verbinden wir uns durch
dieses euch zu bezahlen / oder euren Lommils , allen
Schaden / den ihr sollet gelitten haben / nemlich / ein
jedweder nach sävenanr der Summe / die er unter¬
zeichnet haben wird / so wol der erste als der letzte Ver¬
sicherer / und daß binnen den drey erst folgenden
Monaten / nachdem wir gebührend säverüret und

Cc bemäch -
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bemächtiget seyn werden / von dem Verlust oder
Schaven / und tn solchem Fall geben wir euch n . n .
und allen andern vollkommene Macht / so wvl zu un ,
fern Schaden als kroüc die Hand zu reichen / in
Islviren und benestciren der besagten Güter ; diese !,
bige zu verkauften / und die Gelder zu äittribuiren /
dafern es von nöhten ist / ohne uns um unfern Konsens
und Erlaubniß zu fragen / wollen auch bezahlen die
Unkosten / die deswegen gechan sind / » ebenst dem
darauf gefallenen Schaden / es werde etwas lälviret
oder nicht / und auf die Unkosten darvon / soll man
Glauben geben denjenigen / welche dieselbigen gechan
haben / auf ihren Epd / sonder etwas darwider zu sa ,
gen . Sind auch zu frieden / daß ihr n . n . ( der ihr
uns solches auch zudem Ende angelobet ) und sollet be «
zahlen den Preiß dieser ^ stecui-Lntzien binnen den ; ,
erst kommenden Monaten gegen von hun¬
dert / und wir mainreniren diese Police und ^ stecu -
r -mtz von also grossen Würden / als vb solchegemacht
und gepasstret wäre vor Schöppen / und so bündig /
ob alle cisulülen in diesem erwehnet / so gestellet wor¬
den / als man sie löste können imsßimren / zu eurem
krostt und unfern Schaden . Alles sonder arge List
und nach der Oräinantz der Kammer von ässeu -
rantz der Stadt Mittelburg . 8ubmittirende uns
an beyden Seiten unter das Recht / Gebrauch und
justicstur derselben Kammer / und verbinden hier
unsere Personen und Güter / gegenwärtige und zu ,
künftige / renunciren als ehrliche Leute / allen kalia -
cien und Lxcepnonen - die diesem sollen zu wider lauf¬
en . Mogethanin



XVI . Eine andere Police , so jetzotn

Ir allhier Unterzeichnete ^ tleuraäeurs , ver<
^ sprechen unv verobli ^ iren uns hiemit zuvett

Hamburg gebräuchlich .

und / rc . Briefe . 40z

mcol sichem/ Md versichern auch hiemit an Diderich Barp
tels als nem W em jeder von uns die8umms , von ihme

kdü hierunter 5xeci6ciret :
2 und geschiehst diese Lüeurantieauf verderb - und une

verderbliche Maaren / keine ausgenommen / so gela «
^ m hen oder noch zu laden seyn / in dem Schiffe/ ( welches

-WB GOTT behüte ) genannt die Sonne da Schiffer
darauf ist Hans Petersen oder jemand anders : Und

> so die Lonnollementeri dieser Police nicht gleich
MM jaulen sollen / oder dasjenige / wovon gezeichnet ist :
MM ; SofokisolcheS alles dieser ^ lleuranne im geringsten

^ nicht hinderlich und prLjuäicirlich seyn / und mit
Meci- donlens unsers ^ sseurateurs , so taxiret der ver -

LÜecurirte vorgenannte Kauffmannschafft auf
Mzi , , - , Rthlr . womit wir zu frieden feym sie mögen
AW mehr oder weniger kosten / oder wehrt seyn ; So daß
,> der Verslleurirte im Fall des Schadens und Vero
MG lustes / ( welchen GOkt verhüte - nicht soll gehalten
r B t» seyn / einigen andern Beweist oder Rechnung abzustat ,
WMi ten / als bloß Vorweisung dieser Police . Wir conlen -

riren auch / daß der VerEcurirle sich vollkömmlich
js mag lassen versichern / ohne gehalten zu seyn / die io.

^ pro Lento , oder eintziges anders kisico zu lauffen /
vb schon die Oräonancen der ^ lleurance anders
lauten . Welchen kilico wir tra -
gen / und auch aufbürden / von der Stunde desselben
Tages an / daß dieselben Kauffnianns - Waaren gela «

. den und eingeschiffet sind / an selbigen gedachten
Cc Schiffe/
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Schifte / unv soll die Zeit dessen dauren / bis selbiges
Schiff die Sonne angelanget ist im Hafen / und bis
dieselben Kauffmannschaffren ausgeladen sind / in gu¬
ter Behältnis ohne eintzigen Schaden ; Und wie
bekennen uns zu frieden zu seyn / daß selbiges Schiff /
dieselbe Reisen thuende / mag Vorwerts und Himer -
Werts segeln / zur rechten und zur lincken Seite / und
auf alle Weise fahren / oder vor Ancker liegen bleiben
in solchen Hafen / wie es dem Kauffmannn / Schiffer /
Capitain oder Piloten des Schiffes gut deucht ; m
welcher Verasseurirung und Versicherung wir ^
leurareursauf unsnehmen / alle kericulenderSee /
von Feuer / von Winden / von Freunden und Feinden /
Von Briefen / vonUNdVon conrrä ^ rcjve,
von Aufhaltung und Verarreüirung der Könige /
Fürsten / Printzen / oder was vorHerrschafften es seyn
solten ; auch von Veränderungen / auch anderseits
von Kauffleuten / Schiffers / auch in Zenere , von al¬
len Gefährlichkeiten und Unglücks ' Fäüen / welche auf
einiger Weise sich könnten begeben . So stellen wir
Uns zu diesem allen / als in eurem Platz / um euch zu
befreyev und Schad - loß zu halten von allem Verlust
und Schaden / welcher solte mögen geschehen ; und
solle die Sache also zum Schaden und Verlust
( welches GOtt verhüten wolle ) gedeyen / versprechen
und vernblißiren wir uns hiemit zu bezahlen / und
euch vorzuschiessen / oder dem Bringer dieftszu über¬
liefern / die Summa des Schadens / welchen ihr sol¬
let gelitten haben / nachdem wir dessen die Summa
ein jeder untergezeichnet / nemlich der erste so wol / als
der letzte / und das innerhalb zwey MonatZeit / nach¬
dem uns dessen vvllkömmliche Wissenschafft und ln-
rimsrion mheilenst von dem Verlust und Schaden /
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welcher in dieser ^ sseurance versichert ist / und nach¬
dem solches geschehen / sogeben und zahlen wir / und
ein jeder von uns nach seiner verschriebenen Summa /
zahlet an euch Died . Bartels / oder an eurem Bevoll¬
mächtigten / um sowvlzu unfern Schaden alskrotit
zu handhaben / die Salvirung derselben Kauffmann -
schafften / es mögen dieselbe können behalten bleiben
oder nicht . Wir gläuben und geben auch völligen
creäit denen Rechnungen / und trauen der Person
oderdenenienigen / welche dieUnkosien sollen gethan
haben / und bekennen bezahlet zu feyn vor dem Preis
dieser Eurance , durch die Hand , , »
gerechnet gegen - - - Alles vertraulichsi/
ohne eintzigen Betrug und arge Lisi ,- Nach der For¬
me und cottume der Börse von Antwerpen / welcher
wir uns lubmittiren ; Und hierzu verpfänden wir
alle unsere Güter ; Aufrichtiqsi / als an Eydesstatt /
allen Lxceptlvuen und kallacns renuncirende /
welche diesem zu wider sind . Geschehen in Ham¬
burg / /^ nno
Wirrenunciren dem LKeÄder ^ üeurance Oräi -
nantien zu Antwerpen gemachet / und allen andern
Oräinautien , Statuten und klaccaten / welche dieser
Police Lontraire sind / und so einige OiAerentie » des¬
sen sollen Vorfällen / sind die Partheyen zu ftieden / sich
drey neutralen Kauffleuten dieser Börse zu kükm im -
ren / und was diese / oder zwey von ihnen 5enrentioni -
ren / soll von denen Partheyen in solchen Wehrt gehal¬
tenwerden / als wenn es von dem Käyserltchen Kam¬
mer -Gericht zu Speyer lenremionim wäre ; So
daß keine Parrhey vermag / eine die andere vor einige
Gerichte zu besprechenAllesauf guten Glauben und
Treue / ohne Arg und List.

XVII .
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XVII . ? 0l8 - ? olice- ^ llecurantz -
Briefe .

^ tleuraäeurs kier onterteeirent , belo -
V » venenäe verobli ^ eeren ons re verleeke -

ren en verleelreren oock sen u ŝean LUrumüroe
voor O . L . of anäerer reckening te weten , el -
ckeen van ons 6e 8omme 6oor kem liier onäer
ßelpeciliceert .- Lnäe Aelclneät äele ^ llleurantie
op Iso . Vatt WM , io . 8tüclcen kranclevvM
en l6 . 8tuclren krummen , beäerf of onbe6erf -
licke doopmannlckappen , ßeene uvtZefon -
äert , toebekoorenäe als boven , in ' k ßekeel of-
te ten äeele , oüte ^ emsnä anäers , Io ^ elaclen-,
oKre nock te laäen , in ' t 8ckip ( 6ar Ooät be -
xvaer ) ^ enaemt 6e Neptun , 8ckipper Plans 8ib -
bers ottte '̂ emanä anäers : Ln loo 6e donnok
lemenren äele Police niet ^ el ^ ck ln ^ äen , of ciat
xeene äaervan ^ eteykent vvaqren , loo lal
lulcks clele ^ lleurantie in ' t minke niet prxM »
äiceeren nock liinäerl ^ cke l^ n . Ln met don -
lens van ons ^ lleursäeurs raxeert 6en ^ eäüu -
reeräen voornoemcle doopmannfckappen op
LOOO . LZ . waermeeäe xvy te vreeäen f/ n , sl iü,
äatäelelve meer oKte minäer koken ofxvaaröiZ
l^ n , loo äat äen ^ eatlüreeräen in das van 8cka -
äe of Verlies ( äat Ooät verkoeäe ) onAekou -
äen lal l / n , kiervan eeniZe anäer kexv ^ s ofkeeck -
nin ^ ete tonen , alls aleenlyck äele Police , don -
lenreeren ook , äat äen Oeallureeräen lick ten
vollen mack laten verteueren , lönäer gekou -
äen te Hm , äe kien pro cento , oKre eenin ^ en. »
Lilicote lopen , al iü , äat äe Öräinancien van.»
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^ sseursntien anders melden , ^ ant w ^ nee "
men vr ^ xvidlF rot onlen laüe allen bedackteri -»
en onbedackten 8ckaden of On ^ eluclcen , loo
ßemeldre lLoopmannfctiappen loude Tonnen of
moo ^ en overlcoomen , al war ' r oocli , datlu ! clis
xebeurde door taute oüre vertu ^ mnitle van den
Sclnpper off ^ n Volck , ot're door war ^ Äien en
kretenlien , oclr eeni ^ e Ontzevall , o5 Lon6tcsrie
ket toude moZen procederen , ller l^ van Vvan -
den ofVrienden , wanr w ^ Kellen ons in alles
ende tot alles in des Aeatleureerden ? laetle , om
denlelven te bevr ^ en , en van alle 8wariLlieden ,
sonder eeniße Lxceptie , tctiadeloos re nouden ,
ende dat opalle §oede en qvade l ^ din ^ e : Le -
xinnende den Kineo van de Ore sen , dar Zemel -
deLoopmannlckappen tot Lordeaux van ' t I^and
xetckeyden , om aen Loort van ' t 8cllip ^ ebraclir
re werden , en lal duren rot datdelelve tot Lübeck
wel - condirioneert op ' t l ^ andt Zelevert lullen tz^n .
Oodt §eleyde llecin5alvo .

Oclc l ^ n re vreden , dstllet lelfde 8ckip o5rs_»
8ckepen , doende de telfde Ke ^ le , lullen moZen
teilen voorwarks en ackterwaerts , ter recliter
ende lincker ^ ^ de , ende in allen sanieren - ,
voortvaren , otte blz^ven anclceren in lulcire_»
tlaven , als ket de ^ leelier ) daxitain of Pilo¬
te , van ' t teltde 8c !rip ^ oetduncken fal . In wel¬
che Verfelcerin ^ e voorf ^ . wy ^ lleursdeurs dra -
den alle llerxckel der 2ee , van Vuyr , van fin¬
den , van Vrienden en V ^ anden , van Lriefe , van

Ct 4 Klar -
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klgrcqve of6ontra - r^ arcr; ve , van /Xrreüemen - !
ten ende Opkoudinge van Löningen , krincen , !
vite van loodanige Üeerent ' oocb loude mögen ,
vielen , ooclc van Veranderinge obe anderbns
van ^leekers , 8ckippers , ende general ^ cicen van ^
alle andere ?er^ culen ende Lortu ^ nen , die 5ou - ''
den mögen overbomen in eeniger sanieren - , , '
obe die men loude mögen bedencben . VV ^
Kellen ons van alles tot alles in de plaetle van u
delellde geabureerde , om u te bevr ^ den en
Zcbadelooste liouden van allen Verlies en 8cba -
den , die loude mögen getckieden : Ln boo¬
mende de 8acke anders » ne vvel , met derlelve .»
Loopmannlckap obre Partie dellells , ( daer
6odr van bekoede ) beloven ende verbinden -, ^
vnsdan te betaelen ende te verleideten , aen u
ölte aen den Lrenger van delen , allen bet Verlies k
ende de 8ckaden die gk ^ lült geleden bebben - » , ^
acbtervolgens de 8omme by eile een van ons on -
derteebent , te xveten , Io wee ! den eerüen van >
ons alsdenlaetüen , ende dat binnen rwe säen¬
den eerk naeübomende , nadien dat ons be - .
koorl / cbe Weete ende Intimatie läl gedaen ve -
len van bet Verlies o58cbade in deele Verleebe -
ringe gelcbied . Lnde lulcks boomende , geven

, ende elb een geeft ^/lacbt en besonder Le¬
vel aen u delelfde geallureerde of an uvven Oe -
committeerden , om lo vve ! tot onler 8cbaden
als probat te kandkaven , tot de lälveringe , de -
nebceeren derlelt 'de Loo ^ mannlcba ^ p : Lnde _»
beloven in allen gevalle te betalen de Loben en¬
de Onboben , gedaen in de lelfde lälveringe ende '
bet benebeeeren derlelfde Loopmannlebappen ,
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ker dat ker daer weder gekreFen word os

niet . Oevende ^ eloofende volkornen Lredijk

aen de Lekeninge , en rrowe van dePerlon osper -

soonen , die de vorlr Loden en OnkoÜen lullen

^ edaenkebben . ende bekennen betaelt re l ^ n _ ,

van de ? r ^ 8 vandele Verlekerin ^ e , door de lan¬

den van Llaes LIump , ^ erekenr te ^ en 6 . p . c . ren

kondert : ^ .cktervol ^ ende deforme ende naer

de Lodu ^ me van de korle van Antwerpen , on -

der welchen w ^ ons lübrnitteeren , rer contrarie
van deler niet wslende . Lnde daer roe verbin¬

den w ^ alle unle Ooederen , renuncierende rer

Zoeder rrouwe , ende aLrnet onlen Ledaen allen

Lxceptien ende Lavillatien delen te ^ envvordi -

xen conrrarierende . - ^ Ilo Aedaen in Hamburg ,

Xnno 1709 . den 2. 7 . OÄobr .
Lenuncieren ren LlkeÄe voorsckreeven de Or -

dinanrien van - ^ decurantien rot -Antwerpen ge -

rnaeckr ende alle andere Ordonantien » Statuten

endeplaccatendele Police contrarie l ^ nde : Ln -

delooeeni§e Oiderentien voorvielen , l ^ n de ^ »

Partien re vreden , kun te lubmitteeren in drie _ ,

neutrale Looplieden deler korle , encle war de -
selve of twee van kun sentenrieeren lullen , lal

van ds Partien van lulcker waerden ^ ekouden - ,

werden , aL wanneer ket lelve b ^ ketLe ^ serliche

Lamer - 6erickr Zelentenrieert wäre , so dat de _ »

Partien niec vermögen de een den andern in _ ,

eeni ^ ke Leckten re besprechen ; 8trad van
IOO . Ldlr aen ket VVeesku ^ s . Ln indien kec

inr . ^ laentnier al 'Aedaen wort , sollen be ^ de par¬

kten kaer Leckt te soecken onbenoomen 1vn _^ .

Xiles ter goeder 1 rou wen , londer / ^ rß ode Lid .Cc 5 )diet
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r >4et ( ^onöltie vry van 6rie pro Lento ^ very ,

alsäienietkoo ^ er loopt , en ooclc van ' t oräi -
nari Loots - Oelt . Ln loo 6aer 8ee - 8ckaäe _»

aen 6oeäeren bevonäen wieräe , lal na ' t

8taät - koeclc vervaren xvoräen , en men 6ien

vol ^ ens ßene general 8averie onäer -

verpen , ßel ^ clc äan ooclc van alle 8clis6e en

Svenen loo in Luropa ^ elckieäen , bin¬

nen clenlyr van een saer aen 0ns bekoorliclce

d ^ arickkinA van äe 8ckaeäe o ? Verlies moet

AeZeven woräen , Verlies van cle Voräe -

ring . 0ck lullen äe kier booven ^ einlereer -

äe Aklckrevene Lonäirien tot allen l ^ äen ^

voor ' c Aeäruckte ßeconliäereert en ^ epre -

fereert woräen , all vvaü ooclc re ^ ens ' r ^ e -

äruclrte lelfs lu ^ öenäe , als l ^ ncle een parti -

culierexpres Ver ^ el ^ clc tüllen be ^ äe kargen

^ emaecict .

Von (HontraLien , fvelche ßey Hand¬
lungen können Vorfällen .

Und zwar erstlich von 8ocietäts « Lompaßnie -
Gemein « oder GesellschafftS - LontraÄen zweyer
oder mehr in Lompa ^ nie mit einander chandlender
Kauffleute / von welchen als die Lssential - Stücke
zu mercken / daß erstlich die Nahmen der Lontralü -
renden / oder sich in Gesellschaffk begebender Kaufs«
leute / üem die Gelder / Schulden oder Maaren /
welche jeder einschießt / die Handlung / welche sie / und
auf wie viel Jahr / item , mit was vor Lonäirion ,
und in was Maaren sie solche unternehmen wollen /
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müssen gesetzet werden ; Irem , in welchem Hause das
Lontoir und Gewölbe seyn solle ; wer die 8cnpruren
führen / die Reisen verrichten / wie die Diener / woher
und von wem / sie sollen unterhalten werden ; wann ei¬
ner mehr eingelegt / als er schuldig gewesen / wie man
die Gewähr oder LviÄion wegen der in der8ocie -
tät conserirten Schulden prLÜiren / wie es mit den
Reise - und Zehrungs ' Kvsten / mit der ? rivat - und
Neben - Handlung / mit der UnterschrD / mit den
Handels -Zeichen / mit den einseitigen Einnahmen /
für oder wider die Lompaßnie privat gemachten
Schulden / und erkaufften Maaren zu halten ; Wie

- der Gewinn und Verlust zu cheilen ; wie es zu halten /
wann einer kein Geld / sondern seine Müh und Ar¬
beit an statt des Kapitals confsriret / was es für eine
Bewandtniß mit Maaren / so von gemeinen Gütern
oder auf gemeinen Creäit erkaufst ; wie es auf ei¬
nen Sterb ' Fall zu halten / ob die Erben die 8ocietät
conrmuiren ; ob der eine Lompa ^ non Vormund
seyn / und wie die Wittwe abgefunden werden solle »
Ob manjU jeder Zeit der Compagnie renuncurm
möge / wie lange -sie währen solle / ob sie nach ver¬
flossenen l 'ermin wieder solle prolon ^ iret werden ;
wie die Jahr - Rechnung / irem vis Theilung '/ gesche¬
hen solle / was für Rechten jeder renuncüren müsse /
wer in Streu -Sachen Richter seyn solle ; was jähr¬
lich den Armen solle gegeben werden ,- wo der Lom -
paßnie - LonkraÄ re ^ iüriret worden / rc> Welches
alles aus folgenden emworffenen LontraLien , mit
mehrem zu ersehen .

xvm .
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XVM . Lom ^ LAnie - OomraÄ Zfveytk
Kauffleute / da der eine Geld einlegt / der an¬

dere hingegen mit seinem Verstand und
Leibe arbeiten muß .

(^ M Nahmen Gottes seyhiemit kund und zu wissen
jedermann / dem daran gelegen / daß wir / Jo¬

hann Michel Hübner und Christian Süvers / sol ,
genden Handels -conrraA , welcher 4 - Jahr nachein¬
ander / nemlich von Ostern >706 . bis Ostern 1710 .
währen soll / wohlbedachtlichabgeredetund geschlossen /
nemlich / daß ich Hübner zu dem von uns vorgenom -
menen Korn - und Wein - Handel vier tausend Rchlr .
baar Geld schießen / ich Stüvers aber den Ein -und
Verkauff gedachter Maaren / wie auch das Reisen /
dorrelponäentz und Führung der Bücher / welche
letztere m Hn . Hübners Hause / als woselbst Contoir ,
Keller und Pack -Raum angeleget / geschehen soll / auf
mich nehmen / und getreulich zu unser beyder Besten
verwalten will . Den daraus erwachsenden Gewinn /
so wie er sich bey Schliessung der Bücher in der
Schluß -Nilantz prLientiren wird / wollen wir jähr¬
lich gleich / in conwrttemGelde / mit einander theilen /
( oder ich Hübner soll von solchem ^ - Süvers aber
haben) und wann obige Gesellschaffts -Jahre verflos¬
sen / soll entweder dieser LontraLb von uns erneuert
und verlängert / oder auch aufgehoben un ^ geendiget
werden . Da mir Hübnern dann / als der ich das Geld
verschossen / alle reüirende und verhandene Maaren
und Schulden eigenthümlich zukommen / und Chri¬
stian Süvers sich für seine Arbeit mit dem gezogenen
Gewinn muß conrenriren lassen . Es wäre dann /
daß bey reichlich gespühmm Segen ich Hübner aus
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sonderbahrer Oeneroüiät »hm ein Oratisl zukehren
wolle . Diese vierjährige Nation oder Handelung /
( welche GOtt mitNutzen wolle zurück legen lasse »» / )
an sich selbst betreffenv / soll solche unter meinem Hüb¬
ners Namen allein geführet werden / Christian Sü -
vers auch nicht Macht haben / ohne mein wissen Md
Willen etwas einzukauffen oder zu verkauffen / viel -
weniger sich in dieser Zeit / es geschehe unter was krX -
texr es wolle / mit einem andern in Lompaßnie einzu¬
lassen / bev Straffe der Entziehung des »hm gebüh¬
renden Gewinnes . Im Fall aber / daß Schaden
sich eräugnen solle / welches GOttabwehren wolle ! soll
er aus seinen geredesien Mitteln solchen für seine
Helffte mir zu erstatten schuldig seyn . Wann auch
GOtt über einen von uns bepden in währender Zeit
einen Todes -Fall verhängen solte / soll der im Leben
bleibende des Verstorbenen hinterlassenen Erben / als
Süvers den Meinigen für das cspiml , ich aber den
Seinigen für des Sterb - Jahrs erzielten Gewinn /
richtige Rechnung und keiiqva pr ^ ttire » . Auch
soll keinem vergönnet seyn / weder mir von dem Haupt -
Gut in wahrenden 4 . Jahren / noch bepden von dem
Gewinn / vor gemachter Jahrs - Schluß -Rechnung
etwas zu erheben . Daß dieses alles ohne arge L »st
oder Gefährde unter uns abgeredet und geschlossen
ftp / bekennen wir mit unserer eigenhändigen Unter -
fchrifftundPilschafft.

N . N. Kl. Kl .

xix. Ein anderer / da einer - deran -
dere den dritten Pfenning Gewinn zu

heben hat - ^
Ou wissen fep hiemit / daß / nachdem wir beyde
O Bür -
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Bürger und Einwohner dieser Stadt / als ich Peter
Lorentzen und Stephan Moritz / uns in eine Handels «
Lompaßme miteinander eingelassen / jedweder auch
zur Lwblirung und nützlicher Fortführung derselben
ein gewisses Stück Geld geleget / als ich Peter Loren -
tzen zwey tausend Rthlr . ich Stephan Moritz abertau¬
send Rchlr . welche 8ummen auch jeder von dem an¬
dern baar in die gemeine csilä empfangen / daß wir
uns darauf nachfolgender Punkten halber mit einan-
der verglichen / als :

( l . ) Daß diese unsere Gemeinschafft 6 . Jahr von
unten gesetzten öats an nacheinander währen / und in
solcher Zeit von uns beyden das Gewerb und die Hand¬
lung mit gleichem Fleiß und Treuen sollen fmgefüh -
ret und verwaltet werden .

( r . ) Daß alle Jahr wir gegen desselben Schluß eine
richtige kilantz und Schluß -Rechnung machen / und
Gewinn und Verlust nach Proportion theilen wollen /
nemlich / daß ich von solchen ; - Stephan Moritzen aber

ziehe und trage .
( z . ) Dafern in währender dieser Gemeinschafft

einiger Zwiespalt unter uns sich erheben oder begeben
möchte / worüber wir uns selbst mit einander nicht ver¬
tragen könnten / alsdann soll jeder unter uns einen ehr¬
bahren Mann bitten / solche Streitigkeiten zwischen
uns zu untersuchen und beyzulegen ; Möchten aber
dieselben r . uns nicht vertragen können / so sollen sie
Macht haben / einen Obermann zu nehmen / und wie
dieselben drey uns dann vertragen werden / dabey soll
es / ohne einiges sppelliren / sein Verbleiben haben .
Welches alles denn wir beyde / für uns und unsere Er¬
ben / in den vvrgeschriebenen Worten / Punkten und
^ rriculn , gegen einander wahr / stet / fest und gantz
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unverbrüchlich zu halten / bepguter Treuen und Eh -
ren zugesagt /gelvbt und versprochen / auch uns aller und
jederGnaden / Freyheiten / geistrundweltlicherRechten /
Gerichten / Auszügen / Schirm und Behülffs / sounS
hierwieder zu guten kommen möchte / sonderlich aber
der Lxcextion , der nicht dargezehlten Gelder / wissend
und wohlbedächtig verziehen und begeben haben .
Urkundlich /

XX . Kurtze kormul eines Gesell-
schafft -LontraÄs .

Ou wissen sey hiemit / daß von unten gesetzten öato
«o an wir beyde Unterschriebene uns einer Ge-
meinschafft - Handlung auf z . Jahr lang verglichen /
nemlich / es leget Johann Römer vierhundert Rchlr.
haaren Geldes / und so viel an taxirten Kssreriai -
Waaren / ich Lorentz Weißkopff aber zwephundert
Rchk . baar / und eben soviel an dergleichen KUrerisl -
Maaren / werffen solche zusammen in eine KksMm ,
auf gleichen jedoch xroportiomrlichen Gewinn und
Verlust / dergestalt / daß einjeder nach seinem besten
gleiß / Treu und Sorgfalt / mitKauffen / Verkauf¬
ten / Ausleihen / Geld - einnehmen / Hviriren / Rech¬
nung pflegen / correlxonäentz Hallen / reifen / und
was mehr zurVermehr - und Beförderung des Han¬
dels gereichet / sich der Handelschafft annehmen / dem
andern jährlich Rechnung thun / den Überfluß ksrac
halten / und denselben mit des andern Gut - befinden
weite r anlegen solle . Jedochsoll währender dieser z .
Jahr keiner von beyden für sich befugt sepn / über ioo .
Rthlr Oeäir zu machen oder zu geben / noch sich in
Bürgschafft einzulaffen / vielwemger eine andere Ne¬

ben
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ben - Gesellschafft einzuqehen / sondern dieser Hand - ,
lung eintzig und allein abwarken. Da auch unter sol¬
cher Zeit einer derGeselstchaffk nach GOttes Willen
versterben solte / stehet dem andern Theilefcey dersel ,
den abzusagen / oder mit des Verstorbenen nechsten
Freunden die z . Jahr vollends rn Gesellschafft zu ver¬
harren . Was nun nach Abzug der Unkosten / an
Zoll - Geleit / Steuren / kasüv - Schulden / Reise - Geld
und FuhoLohn / so wohl als andern Schaden und
Verlust anLontanr und Waaren überbleibet / da¬
von scll N . oder seine Erben zwey / aber oder seine
Erben em Theil zu sich nehmen ; Nach geendigten z .
Jahren aber stehet jedem Theilefrey / dieseGesellschafft «
Handlung zu verlängern oder davon abzustehen . Alles
treulich / rc .

XXI . AndreForm eines 8ocictäk - con-
. in welchem gar artlichc Luutelen

unv Observationes anzutreffen .
wissen und kund sey hiemik jedermänntglich /

o demnach geraume Zeit her wir Ends - Uiiter «
schriebene / als Johann Fincks seligen Erben eines
und ich Ludwig Wilkens andern Theils / bey dem Sei -
den -Handel in Adrianopel / jeder Theil absonderlich
für sich / starcke Handlung getrieben / und aber dar -
bey verführet worden / daß / weil einer den andern in
Zuführung und Anschaffung kostbahrer Waaren zu
übertreffen / und dadurch des andern seine Kund¬
schafft an sich zu ziehen gesucht / bepden dadurch
merklicher Schade / wie auch anderer Ursachen die¬
ser 5ep3raten Handlung halber zugefüget worden ;
Daß wir endlich / um diesem weit aussehenden in -

con -
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convenientien zu begegnen / auf guter Freunde
Einrahlen / und wegen vieler andern wichtigen und
erheblichen Motiven mehr / unsere Handlungen zu »
sammen geflossen / und zwischen uns eine beständi¬
ge 8ocielät aufgerichtet / also daß hinführv beyde
unsere Zepgrar -geführte Handlungen nicht mehr als
eine machen / und folgender Massen und Abrede
nach / unter uns soll geführet / und auf gemeinenGe -
winn und Verlust fleißig befördert und fortgetrieben
werden .

So viel nun Anfangs die Einlage betrifft / haben
wir einhellig beschlossen / daß wir an baaren Gelds /
Waaren / Herrschaffts - Adel - undBürger -Schulden /
150000 . Rthlr . einbringen sollen und wollen / wovon
40000 . Rthlr . zu Bezahlung der Oeäicoren / von
welchen Maaren erkaufft / und Abtragung etzlicher
zinsbahren Posten angewandt / die übrigennwoo .
Rthlr . aber in der Handlung verbleiben und in dersel¬
ben emplo ^ ret werden sollen .

Zur Einbringung aber obangeregter 150000 .
Rchlr . wollen wir Johann Fincks sel . Erben vixr
Theil / und ich Ludwig Wilckens drey Theil / an
Maaren / Schulden und baarem Gelds / in dieneue
Handlung legen / welche Einlage auch / nach Besage
eines darüber beygefügten Inventarn albereit erfol¬
get ; Derowegen wir dann auch einer den andern /
solcher Einlage halber / nicht allein yviriren / sondern
uns auch der Lxceprion , non numeratL pecuniL
collati ScpoLti Lapitalis xrLäiÄi , hiemit gäntzlich
verzeihen .

Und damit die Diener und Jungen einem Ge-
sellschafftcrnicht allein aufgedrungen werden mögen /
so soll ein jedervon uns einen Diener und Jungen zu

Dd unter -
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unterhalten zu sich nehmen / den Dienern aber ihre E
Ssiaris aus gemeiner Handels - calL gereicht wer « D El
den . ' DE>

Einem jeden Theile von uns soll frey stehen /
Jährlich ein Gewisses aus der Handlung an Waa « M >
ren und baaren Geldern zu nehmen / als den Finckis K s..
scken Erben vier tausend / mir WilkenS aber zvOv. ^
Rthlr ; Würde über diese Summen ein oder ander
Theil was mehres benöhn'get seyn / soll es ihm zwar KD
auf sein Ansuchen / in ft fern er die Nohldurfft dazu lM
bescheiniget / und es ohne des Handels -Schwächung
geschehen kan / abgefvlget werden r Jedoch daß erS M
binnen Jahr und Tag benebensiLandublichen Zinsen W
wieder embringe - D «k

Alle Jahr soll eine Leneral - killantz gezogen / und Mg
was die Handlung des Jahrs über an Gewinn und M
Verlust getragen / genau berechnet / und jedem xro ! iW
rats xortione auf seiner eoursnt Rechnung zuge « ^ M
schrieben werden . U

Die einzumahnende Schulden / ft wir Comr »- ßch
Kenten dem gemeinen Handel zuschlagen / werden W»
dergestalt angenommen / daß der Theil / der solche lW
Schulden unter seinen Einlagŝ spiral eingebracht / überk!
sechs Jahr dafür hassten solle / da inzwischen von der M
Handlung soll Fleiß angewendet werden / besagte u«
Schulden einzutreiben ; Die aber in solchen 6 . Jahren W
nicht ein zu heben oder böß geworden / fallen demje « pich
nigen / der sie der Societät zugebracht / wieder an « ^
heim / und muß er mit baarem Geldesolche gut machen : ßi,
Sindsieals zinsbahre Posten zugeschlagen / zahleter
solche mit Zinse / die er aber als unzinsbahr dem Hans Hch,
del angegeben / darff er nicht verzinsen ; Wäre auch
gleich in den 6 . Jahren auf ein oder die andre Schuld - ^ ,

P ' li ^
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Post unvollkommene karricular - äolurion erlangel /
soll er nichts minder schuldig seyn / den übrigen unab «
gelegten Rest selbiger Schuld - Post wieder anzuneh «
men und der 8ocietät dafür / wie obgedacht / gerecht
zu werden . Würde aber die Gefellschastt in angereg «
ren 6 . Jahren mit einem oder mehr angewiesenen De¬
bitoren der zugeschlagenen Schulden halber in andere
Weg ÄLcorcliren und ein oder mehr derselben Schul »
dendergantzen8ocietät zuschreiben / unddaraufneue
Obligation richten lassen / so wird der hierdurch loß /
welcher selbige dem Handel übergeben und darff für
solche / auf die 8ocietät von neuen gerichtete Schuld »
Posten weiter nicht hassten .

Der Zeit nach ist geschlossen / daß diese 8ocietät
zwölff gantzer Jahr an einander währen / unzertren »
net bleiben / und keinem davon vor Ablaust derselben zu
weichen / er wendegleich vor / was er wolle / frey stehen
solle .

Nachdem aber wir Menschen alle sterblich seyn / da «
sich leicht begeben könte / daß ein Theil von uns aus und
absterben mochte / als haben wir unö dahin verglichen /
daß dennoch die Handlung ihren Lauff die n . Jahr
über behalten / und unter unfern Erben / Wittwen und
Kindern solle fortgeführet werden / da dann denen / so
unter ihnen des Handels nichtverständig / die jährliche
Schluß Rechnung zwar gezeigt und zurUnterschrisst
xrLlenkirt / dabey aber das Stillschweigen recom -»
menäiretwerpensoll .

Ein Theil mag den andern in seiner Kinder Mit»
Vormund / oder auch einen Lxtraneum . imFalldes
Absterbens bestellen / jedoch / daß dieser letztervvn allen
Handels -^ KKiren ausgeschlossen / und nur die ausser
derselben vertuende Vormunds ' Sachenzu sämini -
üriren habe . Dd 2. Sol »
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Solle sich aber begeben / daß die Wittwe mit einem

ehrlichen und der Handlung anständigen Mann / mit
Rahtund Gutbefinden ihres Handels - Gemeinschaff,
ters / sich wiederverehlichte / dem soll derEmtritt in die
Handlung / so ferners begehret / frey stehen .

Wann die zwölff Jahre zum Ende / stehet bey dem
dontrakenten / ob sie solche langer contmuiren wollen
oder nicht ; Geschehet das letztere / so sollen alle verhan «
Vene Maaren / baare Gelder / Schulden und Gegen «
Schulden / pro rata des Kapitals und erlangten Ge¬
winns / unter sie ausgetheilee werden .

Die von ein - oder andern Theile zu Dienst der
domp3§nie angewandte Reisund andere Unkosten
werden aus gemeiner Handels Lastä ersetzet ; So ist
auch keiner / so ihm einUnglück oder Beraubung auf
Reisen zu stoffen solle / czsum fortuimln zu xrLÜiren
schuldig .

Der Bey - und Neben - Handlung / wie die auch
Nahmen haben möge / soll sich einjedergäntzlichent ,
halten .

Diese unsere neue lkaZion oder Societät soll sich
schreiben Johann Fincks sel . Erben und Ludwig Wil «
kenS / wie wir uns dann auch zu diesem Ende des neben «
stehendeHandeis - Zeichens verglichen / auch daß beyder
Name in der Unterschrifft solle gesetzet / und keiner an «
dernHand / als meiner LugwigWilkens / undHerrn
Fincks sel . ältesten Sohns meinerFriderich Fincks / in
der Unterschrifft von denen / die mit uns Handeln / Giau «
benbeymessen werden .

Endlich soll auch dieser unser ,' tzige Handel in einem
absonderlich darru erkauffren Hause oder gemiehteten
Gewölbe die zwölffJahr über geführetwerden ; Sol «
te sich aber dieäoaiekät nach diesem trennen / und einoder
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oder anderTbeil wieder aparte Handlung treiben wol ,
len / so soll er doch nicht befugt seyn / svlches in den nechst ,
folgenden 4 . Jahren in dem gemeinen Handels -Hau¬
se zu thun ; Auch soll dieses gleichfalls einem Fremden /
dem die Lompa ^ nie ihr Haus alsdann verkauften
würde ( um nicht unsere erworbene Kundschafft an sich
zu ziehen ) untersagtseyn / und beydem Haus - Verkauff
exprelle bedungen / und dem Kauft , Brief interim
werden .

Und damit dieser unser Handels - Gesellschaffts /
contraLl steift und fest gehalten werde / verbinden
wir uns an Eydesstatt / bey unfern Ehren / Treuen
und gutem Glauben / verzeihen uns auch daraufwohl -
wissend und bedächtlich aller und jeder rechtlichen Lx -
ceptionen unAusreden / welche einem oder dem andern
Tkeil zustatten kommen könten / insonderheik / erroris .
cujuscunc^ve lLÜonis , praelertim ex I-. . ir. . L . cle
relcincl vencl . cloli , perluaüonis aä contraken -
«lurri inäuÄiivL , mackinationi ? , aller Appellation ,
KecluÄion 36 arbitrium Koni Viri , reüitutionin
integrum , sowol der in 8ocietati3 contraälu , sonji
zuwellen zugelaftenen Kenunciation , wie auch der
Lxception , generalem renuntiationem non vale -
re , nili lpecialis prsecellerit Lcc . Alles getreulich
und ohne Gefährde / urkündlich rc .

XXII. Formular einer GeselWafft
zweyer Kauffleute / welche den Handkauff

treiben wollen / und die alle beyde Haa¬
res Geld für ihr Capital

einfchiessen .
Hk M Nahmen Gotteswir unterschriebene n .
W, Dd z uns
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und dl . dl . Kauffleute von güldenen / silbernen und
seidenen Stücken allbier / bekennen hiermit vor jeder «
männiglich / daß wir wissentlich und wohlbedacht ge ,
genwärttgen LomraQ einer Gemeinschafft von al¬
tem Gewerb sdamit die Kauffleute unserer Zunfft
Handlung zu treiben pflegen / wie wir uns berahien
werden / von sechs nach einander folgende Jahr / als
von dem i . OÄobr . 1706 . anfanaend / und den i .
OÄobr . 1712. . endend / unter den Nahmen dl . dl . und
dl. dl . ) aufgerichtet haben und aufnchten / wie dann
ein jedweder von uns beyden alle darzu benöhtigte
Schrissten umerden Nahmen dl . und dl . und com -
pgAnie auf die ciauiuln und Lonäirionen folgen¬
der Arrickel unterschreiben soll ; Bitten GOtt / daß
er uns regieren / und seinen Segen darzu verleihen
wolle .

i . Damit wir zu besagter 8ocietät gelangen mö ,
gen / ist von uns beschlossen worden / daß das Kapital
von 50000 . Frl - bestehen und eingeschossen werden
solle .

r . Von mir dl . dl . 2.5000 . Frl . welche ich verspre¬
che / bemelvtem ersten nachkommenden OLbobr . zu be ,
zahlen .

z . Ich dl . dl . auch gleiche 8umms . die imgleichen
an besagtem ersten OÄobr . baar zu bezahlen .

4 . Uber das versprechen wir auch / daß wir bepde
zu besagter 8ocietät alle uns zufallende Gelder / als
durchHeyraht / Verkauffung liegender Güter / Erbs
schafft / vonztionund anders / wie ste Nahmen haben
mögen / darum wir samt IntereLL aus den Büchern
dreäitores gemachet werden sollen / wie es die Oräon -
nsntz erfordert / einliefern wollen .

5 . Daß es keinem unter uns erlaub « conto Lur-
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ramaufdem Buü) zu haben / wann er zuvor nicht sem
Kapital völlig eingelegt .

6 . Unfern Handel zu treiben / soll von unsaufun -
fern Nahmen ein Haus allhier gemiethet / und der
Haus / ZinS von der compa ^ nie nach Vergleich be¬
zahlet werden .

7 - Sind wir Übereinkommen / daß ich n . n . das er¬
ste Losament / welches über dem Gewölk mit der und der
Kammer und Gelegenheit / wie wir mn einanderunS
vergleichen werden ; undichN . N . dasLosamem / wel¬
ches über diesem ist / mit der und der Gelegenheit / haben
soll ; und wann sich hierüber zwischen uns einiger
Streit eräugnen solle / wollen wir / denselben zu schlich¬
ten / unsere Freunde / nach welcher Meynung wir uns
richten werden / beylegen lassen .

8 - Die Mund / Kosten sollen die 6 . Jahr lang / so
wol für uns als unsere Diener / Jungen und Knechte/
gemein seyn / und von der8ocietät samt ihrer Besold -
und Belohnung und andern Unkosten / welche auf die
Handlung ergehen / bezahlet werden .

9 . Soll von uns aufUnkosten der 8c>cietätHaus -
rahteinGemach / sobeyden / darinnzuspeisen / gemein /
Varmit zu versehen / wie auch das Küchen -Geschirr / und
anders darein dienend / imgleichen der nöhtige Haus -
Raht in den Kammern / wo das Gesinde und Bedien¬
te liegen / gekaufft werden .

10 . Was aber den Hausraht / unsere eigene Gemä¬
cher damit zu schmücken / betrifft / sollen dieselbeaufei¬
nes jedweden Unkosten gekaufft werden .

n . Das Lehr . Geld / welches von uns für die Jun¬
gen / so bey uns zeitwährender Gemeinschafft lernen /
eingenommen wird / soll zum Nutzen der 8ociekät ge¬
reichen .

Dd 4 IL .
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ir.. Wir sind auch Übereinkommen / daß ein jeder

von uns zu seinen eigenen Ausgaben nicht mehr / es wä¬
re dann von seinem domo doumm , als iooo . ff . aus
der 8ocietät jährlich nehmen solle -

Soll es auch Zeit » währender besagter unserer
8oLietät keinem unter uns / eigenenHandel zu treiben /
zugelassen seyn / sondern alles / was gechan wird / zu ge¬
meinem Besten der 8ocietät geschehen ; wie wir solches
unter uns ausdrücklich abgeredet .

14 . Wann sicheinervon uns Zeit - währender 80 -
cietät verheyrahtet / soll er für das Kost Geld seiner
Frauen 500 . ff . und 200 . ff . für einen jeden Diener
oder Magd / und 150 . ff . vor ein jedes Kind / welches
ihnen GOtt bescheren wird / nachdem es entwehnet lst /
jährlich der 8ocietät gut machen .

>5 - ^Mannes sich aber zutrüge / daß wir allebepde
Zeit währender 8ocietät verheyrahtet würden / soll
aller Mund - Kosten / so wvl für uns / als unsere Wei¬
ber / gemein seyn / und von der dompAZnie , wieim Z .
Artic . gemeldet worden / gezahlet werden .

r6 . Jedoch ist verglichen / daß / so wir uns im Essen
absondern wollen / solches geschehen könne / und in die ,
sem Fall einem jeden zu Unterhaltung seines Haus -
Wesensund anderer Ausgaben zooo . ff . und mehr
nicht / es wäre denn von seinem domo dourrsm ,
jährlich aus der Handlung zu nehmen erlaubt >eyn
soll .

17 . Was die Diener und Haus - Gesinde / die in
unserm IvlgFgrin und Laden dienen / betrifft / soll ein
jeder den halben Theil derselben in seinen Kosten er¬
halten / und wann die Zahl ungleich wäre / soll demje¬
nigen / der einen mehr hat / jährlich alleinzu dessen Er¬
haltung Zoo . ff . von der 8ocietät bezahlet / oder von
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unsumwechselcnd / von einem - eden ein Jahr erhalten
werden .

»8 - Was aber unterdessen von uns in die Küche und
andern Sachen / welche zum Haus - Wesen dienen / ge -
kausset worden / soll unter uns in gleiche Theile gethei -
let werden .

19 . Soll keinem unter uns den Haus - Zins des
Hauses / welches wir mischen / um unsern Handel äire -
ÄeoderinäireÄezu treiben / ohne Bewilligung des
andern zu verneuern zugelassen seyn .

2.0 . Unsern Handel wohl zu verwalten und zu äiri -
Ziren / solknvonunsgebührlicheundrichtiae Bücher /
sowol Journal . Verkauff - Bücher / LxtraLk als andere
uns nohtwendig / wie sie unter den Kauffieuren ge¬
bräuchlich / gehallen / und selbige von denGerichts Per¬
sonen bezeichnet werden .

2. 1. Soll die Lassa von einem jeden eilt Jahr um das
andere abwechselend regieret und verwalterwerden / und
keiner in derselben Verwaltung etwas / wegen eines
begangenen Mißbrauches / fordern können / wann sol¬
ches sichnicht etwa in Verringerung und Abschlag des
Geldes begäbe . In diesem Fall muß der Schaden von
der 8ocierat ertragen werden / und hingegen / wann die
Geld - Sorten in dem Valor steigen selten / fällt der Nu¬
tzen auch derselben anheim .

2.2.. Soll von uns beyven alle Jahr ein general In -
ventarium von allem Vermögen der8ocietät / so wol
an /^ Aiv - als kasliv - Schulden gemacher / und einem
jeden ein Exemplar / eines von dem andern unterschrie¬
ben / zu Händen gestellek werden .

2. ; . Wann einer von uns beyden Zeit - währenden
6 . Jahren sterben solle / sollesunsernWittwen ( unse¬
re Kinder und Erben ausgenommen ) die übrige Zeit

Dd 5 fort -
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fortzusetzen / oder sich der gegen Bezahl
lung ihres L ^ irsls und Ancheilsdes Gewinns / so sich
in der8ocietar alsdann befinden würde / oderderln -
teresie vom klapiral ä 10 . p . c . ( beydes nach ihrem Be ,
gehren / welches sie nach Verfliessung eines Monatö/
nachdem das Inventsrium fertig / zu thun verbunden
feynsell ) zu begehen frey stehen / vermittelst dessen soll
der gantze Gewinn / welcher in der Gcmeinschaffl bis
zur selbigen Zeit erlanget worden / dem Überlebenden
gebühren und zuständig seyn .

74 . Jedochscl ! besagtes Kapital , Gewinn / Inrer -esie und andere Gelder / welche von dem Abgestvrbe ,
nen zur 8ocierät gebracht / auch die Inrerelle , wie in
dem 7 ; . Arnckel versprochen worden / von dem Uberle ,
benden der Wittwedes Verstorbenen in 4 . gleichen
Terminen von ; . Monat zu ; . Monat / um denselben
nicht zu übereylen / gleichwvl zu ihrer Nohtdurfft zoov .
fs . baar auf Abrechnung ihrer Forderung gezahlet
werden / und gleiches soll auch für unsere Kinderund
Erben statt finden ^ Also wird die 8ociekät getrennet
sepn .

15 . Wann wir zu Ende der 6 . Jahr diese Gemein ,
schafft zu erneuren nicht gesinnet / sollen wir einander
6 . Monat zuvoc svlcheszu wissen thun / damit in dieser
Zeit keine Waare mehr gekauffet / alles li ^ viöiret /
und die ^ Aiv - Schulden / um die ?as6v - Schulden /
wann einige wären / damit zu bezahlen / eingefordert
werden mögen .

76 . Soll zu Ende bemeldter sechs Jahren von uns
ein general Invenkarium der Waaren und aussie ,
henden Schulden / daraus zwey möglichst gleiche
Theile gemacht / darum das Lob gemorsten / und waseinem
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einem und dem andern zufället / von ihnen ohn einige
Beschwerniß angenommen werden .

2.7 . Sol! ein jeder für sich ein Jahr lang aufgemek -
mUnkosten die Schulden / welche in unfern Theil
verfallen / einzufordern sich befleißen / um dieselben ne ,
ben den Unkosten / da einigeergangen / von 6 . zu 6 . Mo ,
nat mik einander zu berechnen / und wann das Jahr
verflossen / nach Verfall bemeldter Schulden und ei¬
ner von uns in feinem Jahr gehörigen Fleiß bis auf
das 6e6nitiv Urthetl nicht angewendet / sollen die
Schulden aufGefahr dessen / welcher nachlässig gewe ,
sen / heimgefallen seyn ûnd bleiben / und er dem andern
dafür / als hätte erö empfangen / gut chun .

r8 . Wenn nun das Jahr verflossen / was alsdann
von Schulden annoch ( die / welche verabsäumet wor »
den sind / ausgenommen ) übrig / sollen in r . gleiche
Theil / fo viel möglich / getheilet / und darum gekostet
werden / was nun einem jeden durch das 8oß gefallen /
soll ihm anheim stehen / und derselbe nichts weiters an
den andern zu fordern haben . Also soll unsere Societät
geendiget und gewönnet seyn -

19 . Und so unter uns ( welches GOtt verhüte ! ) in
oder nach Endung der 8ocietät ein Sweir sich eräu¬
gen solle / wollen wir denselben vor 2. . Kauffleute / wel¬
che ein jeder von uns nennen soll / bringen / und wenn
sie nicht unter einander überein kommen können / ihnen
einen andern zu erwehlen Macht geben / welcherUr -
theil wirjetztundhernach / und hernach wie jetzt / uns
unterwcrffig machen / und darzu auch unsere Witt «
wen / Kinder und Erben oder Gewalthaber / daß sie
sich derer gleich als dem Richterlichen Unheil unter -
werffig machen sollen / verbinden wollen / beyStraffe
6000 . /('. welchedie Verweigerende zu bezahlen / ein

Dril -
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Dcitchell dem allgemeinen Spiral , einDrittheildem
Gottes , Kasten / und das übrige Drittheil dem Wil -
ligcn hcimfallend .

zo . Der Gewinn und Verlust / welchen uns Gott
Zeu - währenber Socmät geben wird / soll getheilet wer¬
ben .

; i . Uber das haben wir auch abgeredet und vergli¬
chen / von dem Gewinn / welchen uns GOtt bescheren
wird / den Armen / dieamdürffngsten sind / jährlich
loo . ff . zu liefern .

zr.. Wir versprechen auch einer dem andern
Freunbschafft / und diesen (^onrraH ohne Verände¬
rung und Neuerung in allen darinn begriffenen Oau -
lulen und Bedingungen steiff zu halten / bey der im
vorhergehenden Artic - gesetzten Straffe / GOtt bit¬
tende / daß er unsere Arbeit segnen wolle / damit alles
zu seiner Ehre und unserm Heil gereichen möge . In
vupio verfertigt / geschehen dl . den 1 ^.uguü .
1726 .

litius » Sempronius .

XXIII . Erb - Kauff- ^ onrraÄ über ein
Land - Gut .

H^ Und und zu wissen sey hiemit / daß heute clato
zwischen nachgesetzten Personen ein beständiger

unwiederrufflicher Erb - Kauff getroffen / folgender
gestalt : Es verkauffet Sempronius , mit ausdrück¬
lichem Konsens Sr - Chur - Fürstl . Durch !, zu dl . dl.
als Lehns - Herrn / wie auch seiner nächsten Vättern
und Lehns - Folgern l^l - dl . dl . welche ihrer habenden
gesamten Hand / Kraffr dieses für sich und ihre Erben
ausdrücklich renunciiret / licio und dessen Leibes «
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LchnS -Erben / aus reiffem Raht und erheblichen Ursa «
chen / sein Gut Gerlsdorff / wie dasselbe in seinen
Gräntzen und Mahlen belegen / und ec es von Lass
OÄLvio erkauffl / nichts davon ausgeschlossen / wie er
es bishero besessen / genützt und gebraucht / oder auch
nutzen und gebrauchen können / sogen oder mögen / wie
auch alles was bey solchem Gm Erd -Nied -undNa «
gel - fest ist / nebst allen kertinentien im Ritter -- Sitz
und andern Gebäuden / Rechten und Gerechtigkeiten /
Kirchen - Lehn / Diensten / Ober - Nieder - und Strassen «
Gerichten / hohen und kleinen Jagten / hoch / rohten /
schwachen und allerley andern Wildprett mit der
Wasser - Wind « Pulver - und Hirsen - Mühlen / mit
den Fischereyen in den Mühlen - Teich und andern
Feld - Pfülen / imgleichen mit dem Silber - Anse / Gän¬
sen / Rauch - Hünern / Fleisch -Zehenden / imgleichen
mit allen Höltzungen / Mästungen / Trifften / Weyden
und Wiesen / so wie es der Herr Verkäuffer von Rechts
wegen gemessen können oder sollen frey von aller 8er -
virut und Dienstbarkeit . Er verkaufst auch zugleich /
nebst und mit solchem Gute / 600 . Schaafe / 2.4 . gme
Küh / n . Zug - Ochsen / 4 . Pflug - Pferde / imgleichen
mich die Brau -Pfanne / und alles jetzo verkandene
Brau - Geräht / an Boden - an Fässer / an Rinnen /
und wie es sonst Namen haben mag ; Gestalt denn
zu obgesetzrem allen und jeden der Verkäuffer bey sei¬
nen Adel . Ehren und Glauben / auch Verpfändung
aller seiner Haab und Güter / jetzigen und kündigen /
l foer dem Käuffer / dessen , Lehns -Folgern und Erben /
zu einem rechten Unterpfands cum claulula conüi -
tuti xossellorü ScparmislimT execurioniZ , Krafft
dieses verschreibet / ) eine sichere Gewehr / inner und
ausserhalb Gerichts seyn will / dergestalt daßrrKäuf-
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fern wieder jedel Manns Anspruch / es sey mit Recht
oder ohne Recht / auf seine Unkosten / auf blosse ex -
trâ lläicgllsche vemrncimion der erregten oder be¬
sorgenden Streitigkeiten / zu vertreten / Noht - und
Schadloß zu halten / bey gedoppelter Erstattung des
daraus dem Käuffer zuwachsenden Schadens und
verursachten Unkosten / es geschehe auch wie eSwol -
!e / darüber des KäusferS blosser ve6§nation geglaubt
werden soll / sich hiemit in bester Form Rechtens ver¬
bindet .

Hiefür zahlt Käuffer lirius an Herrn Ver¬
kauffern 8empronium zwantzig tausend Rthlr . als
ein richtiges abgehanveltes KaUffGeld / so er meiner
unzmrennten 8umma vor AuSantwortung dieses
Kauff- Briefes baar entrichtet / welche Erb - Kauff-
8ummam Geldes / Verkäuffec wiederum an seinen
und seiner Erben augenscheinlichen Nutz / Vvrtheil
und Frommen / geleget und angewendet hat / saget
darauf Käuffern / auch feine Erben und Erbnehmen
dieses KauffGeldes halber gantz qvit / ledig undlvß /
und setzet denselben / und alle seineErben und Erbneh¬
men / in die rechte richtige nützliche und leibliche ? oüels
und Gewehr genanntes feines gewesenen / und Käuf¬
ern / und seinen Erben und Erbnehmen / ewig ver -
kaufften Guts GerlSdorff / samt allen und jeden sei¬
nen hohen und niedrigen Obrigkeiten / geist - und welt¬
lichen Gerichten / Rechten / Gerechtigkeiten / Herr¬
lichkeiten / Geboten / Verboten / beyneben allen und
jeglichen gantzen und halben jährlichen Geld - Ge -
treydig und mehr Pächten / Pferde -Hand -und Fuß -
Zröhnen / und andern Diensten und Pflichten / wie
die nach Jnnhalt des zugestellten versiegelten Erb -
ReMers / alten und neuen Chur Fürstl . Erb ' Lehn -

Brie -
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Briefen / mir allen seinen und ihren fernern An - Ein «
und Zugehörungen Nahmen haben mögen / gantz
und gar nichts ausgeschlossen noch abgesondert /
rvürcklich und in gleicher Massen / wie auch sei¬
ne Vorfahren sei . und auch des Guts Vorfahren und
Verkäuffec von den jetzigen Unterchanen und Ein¬
wohnern geregtes seines gewesenen Guts / solches al¬
les und jedes bevor und bis daherv ruhig ! ,chen besessen /
innen gehabt / gebrauchet und genutzet haben / dassel¬
be nun hinfürder zu ewigen Zeiten und Tagen gantz
erblich inne zu haben / besitzen / gebrauchen / gemessen /
und damit zu handeln / zu chun und zu lassen / gleich an¬
dern seiner und seiner Erben Erb . Gütern / wie ihm und
ihnen gut düncket und am besten wo ! ßcsällr . Ver -
käuffer begiebet und äussm für sich / seine Erben und
Erbnehmen / sich des alles und jedes / inKraffrund
Macht dieses Briefes / und verzeihet sich auch / für
sich und sie / jeder Recht und Gerechtigkeit / so er und
sie bis daher andern allen gehabt haben / odernachfvl »
gens in dem hätten haben können oder mö¬
gen / in gar keinerlep Weise oder Wege nichts davon
ausgeschlossen / und gewehrt ihm für sich und die Sei¬
nen solches alles für gantz qvit / frey und eigen / vor der
Zeit / auch hernacher anderswo niemand verkaufst /
versetzt / verpfändet / vielwenigerdavonetwasodergar
bekümmert / veräußert noch beschweret / wie er dann
samtseinen solche Wahrschafft von Recht und Bil¬
ligkeit zu thun schuldig und pstichtig ist . Saget hierauf
Verkäuffec für sich und die Seinen / alle und jede ein¬
gesessene Unterchanen und Einwohner des Dorffs
Gerlsdorffs der Eyde Gelübde und Pflichte / damit sie
ihm zuvor als ihren rechten Herrn samt den andern
gehörten Gerechtigkeiten verwandt / und ihm die zu

leisten
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leisten und zu thun schuldig gewesen stnd / seyn möch¬
ten oder könten / gantz frey / qvit / ledig und loß / und
weiset sie damit allenthalben an gedachten Kauffer /
seine Erben und Erbnehmen / hinfüner und zu
ewigen Zeiten / als derer rechten Herrn / ihnen unter -
thänig / gehorsam und gewärtig / zu seyn /
gleich wie ihre sel . Vorfahren den Seinen und sie die
jetzigen ihm gethan haben / und mitFug haben thun müs¬
sen / ihnen auch daraufund darüber gebührliche Hul¬
digung zu thun ; Geredet gelobet und saget zu hiermit /
für sich / alle seine Erben und Erbnehmen , solchen oben¬
gehörten schaffst , ewigen Erb -Kauff stet und fest mit
allen seinen anhangenden Clausulen , ? unÄen und
Hmculen , unverbrochen und unwlederruflich undzu
ewigen Zeitenwol zu halten / darwider nimmermehr
nicht zu sinnen / zu thun / noch gestatten daß solches ge¬
schehe oder gethan werde / weder mit noch ohne Recht /
geistlicher noch weltlicher Gerichte sich dawider nicht
zubeheffen noch aufzulehnen / mit gar keinerley Aus¬
zügen / Gnaden / Freyhelten / Privilegien , Rechten /
Dispensationen , noch auch anderer alten und neuen
Fände / oder wie und welcherGestalt die seyn / genen -
net und von menschlichen Listen erfunden und erdacht
Ü-erden möchten / in kcinerley Weise : Denn er und
seine Erben und Erbnehmen sich desalles undjedes /
( sonderlich und zuforderst der Einrede und Behelffs
des nicht zugezehlten oder nicht zum Nutzen verwand¬
ten Geldes / des ComraÄs arge Lists / des Betrugs
oder Beleidigung über die Hälstte des rechten Wehns
auch der Wohlthat der Wieder - Einsetzung in vorigen
Stande und des Rechts / welches da saget / daß die
gemeine Verzeihung nicht gültig / noch von Würden
scy / wo keine8xeciale vorher gehet / welches alles in
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Latein heisset / Lxcextioni non numersrrr Le non

U in rem verke pecunir , Lmulsti Lontrsäius , cko -
,1,^ 1 U mali , äeceptionis , iLÜonis ultr » äimiäium

) uüi precü , beneLcio reüituüonis in integrum ,
^ ^ Lr juri Zicenri generslem renuncisrionem non

. vslere , niü prsecellsrit Ixecislis , und sonsten alleS
7- und jedes / so von geistlich , und weltlicher Obrigkeit

hierwieder verordnet wäre oder würde / und ihm und
"W seinen Erben zu Hülffe und seinem Abkäuffer und des»

sen Erben und Mitbeschriebenen zum Nachtheil und
M » Schaden kommen möchte / die er und die Seinen
lLM hierinnen alle fürnehmlich für ausgedruckt und H, e -

ciücirt haben wollen / als stünden solche von Wort zu
ichA : Worten ferner ausgedruckt und inlerirt / ) in der de«
U « ständigsten Form aller Rechten / als es aufs beste sepn
M !>> und geschehensolte / köntevdermöchte / verziehen / und
tk»!Ä hiermit öffentlich sich des alles begeben haben / zum
« ch treulichsten und ohne Gefahr ; Deß zu mehremGlqziben
« >D undUrkund / rc .

L »m XXIV . S (§lff- K (lUW - ( ^ oncrLLt.
Nahmen der heiligen Dreyfaltigkeit / Amen .'

Kund uud zu wissen sey hiemit / daß heute unten «
benannten varo zwischen lir . Herrn ö. K . JhrKö -

z<j lAK nig Majest . von dl . wvhl -verordneten Raht und
A' W Ober - See vireLkor als Käuffer an einem / und
ABS unter den Herrn Herrn Rehdern des Schiffs ge «
^ Wl nannt dl . darauf Schiffer gewesen 5 . als Ver «

käuffern am andern Thetl / nachfolgender Schiff-
Kauffs - concraÄ bester beständigster Form Rech«

^ renö verabredet und geschloffen worden / nemltch ;
Es chun gedachte Hrn . Hrn . Rehder an wolgedache

^ « n Hm . R - obgedachtes ihr Schiff dl. dl. mit allen
^ Le Geräht «
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Gerähtschafften und Zubehör / wie es anjetzv in der
Piklau liegt / eigemhümbch verkauffen / ceäiren
unv überlassen / für unv üm achtzehn hundert Rchlr .
Kauff' 8 umma , und soll wolbesagter Herr Käuffer
auf ästo alsofortin den würcklichen Besitz und Eis
gemhum / auch kericul und k^ iLco , treten / und
damit als seinem wohlerkaufftenGute nach allem sei¬
nem Belieben und Wohlgefallen / zu schalten und zu
walten Macht haben ; Dahingegen verspricht wol -
gedachter Herr Käuffer den beugten Hrn . Hrn .
Verkäuffern obbedungene Kaufs, 8 umms der i 8 vo .
Rthlr . bey Unterschreibung dieses alsofort baar zu
erlegen und zu bezahlen / und geloben die Hrn . Hrn .
Verkäuffere Krafft dieses / einer für alle und alle
für einen / und also ein jeglicher in löliäum , für sich
und ihre Erben / obbesagtes Schiff und Zubehör auf
allen Haven und Strömen / für alle An - und Zu¬
sprüche / so wol wegen Bodmerey als anderer qva -
den Schulden und prserenLonen , welche vor Dato
den 17 . sunii dieses Jahrs darauf hasstend zu seyn
befunden werden möchten / vermöge Ree - Rechtens
ftey zu gewehren / und ihn und seine Erben desfalis
Noht -Kvst -und Schad - loß zu halten / bey Verpfän¬
dung ihrer Haab und Güter / so viel deren hierzu
von Nöhten / ohne List und Gefährde . Urkündlich
ist dieser Kaufs. LonrrsQ hierüber m äuxlo verfer¬
tiget / und von beyden T heilen eigenhändig unterschrie¬
ben / das Schiff geliefert / und die Kauff-Summa da¬
für richtig bezahlet worden - Sv gejchehenKönigsberg /
ven8 - ^ rrül709 .

n . n . n . n . 1 alsgewesene
f- RehderdeS

^ Schiffs
XXV.
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XXV . Micht - oder Häur - conrizÄ .
über ein Gewölb in der Leipziger

Messe .
DMUnd und zu wissen ftp hiemit jedermanniglich /

paß auf heute östo zwischen Jost Brand als
Vermieter / und Herr Daniel Elswig als Mieter /
folgender Haur - conrraÄ aufgerichtet und geschlof¬
fen worden / nemlich ; Es vermietet besagter Herr
Brandt sein unter seiner in der N . Straffengelege «
nen Behausung wohlverwahrtes / mit einer Schreib «
Stuben und Schlafs - Kammer Wirtes Gewölb auf
6 . Jahr lang / jedes Jahr diez . Leipziger Messen über
zu gebrauchen / folgender gestalt / daß es z . Tage vor
angehender Messe ausgeräumet und ledig / zu Herrn
Elswigs Diensten / und zu Einnehmung seiner an «
kommenden Maaren / stehen / und bis geendigter
Zahl - Wochen zu seiner Oilpolmon , Nutzen / Ge «
brauch und Bewohnung bleiben / nach solcher Zeit
aber er den Schlüssel wieder von sich liefern solle / alfo
daß Herr Brandt zwischen den Meß -Zeiten sich des-
selbigen zu seiner Maaren gebrauchen könne . Für
solche z . Meß -Zeiten nun bezahlet Herr Elswig jähr¬
lich hundert Rthlr . / davon die helffreum Ostern / die
andere aber um Michaelis in den Zahl - Wochen soll
erleget werden / verpflichtet sich auch dabey / wegen
Beqvemlichkeit des L>o§emenrs , zugleich bey
Herrn Brandt seine Mahlzeiten zu nehmen / dahin¬
gegen ihm mit kecexrion und sicherer Bewahrung
seiner / etwann einige Tage oder Wochen vor der
Meß ankommenden / und nach derselben etwann nach
seiner Abreift hinterlaffenen wieder abzuftndenden
Maaren / ohne einige Provision foll -gedienet werden .

Ee » Ur -
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Urkündlich sind dieser Mieht . conrraÄe r . gleichlau «
tenve verfertiget / und jedem Theil einer unterschriebe »
zugestellet worden / so geschehen Leipziger Michaelis ,
Marckt / als von welchem incluüve dieser conrrsÄ
seinen Anfang nehmen soll / äo . » 709 .

( L. . 8 .) ( ^ . 5 .)
Daniel ElSwig Jost Brand «

XXVI . Häur- Oontmä über ein
gemiethetes Haus.

6?^ Emnach es heute untengefetzten äaco zwischen
Herrn Joachim Petersen eines / und Johann

Millers andern Theils / zu einem beständigen Haur «
contraÄe , wegen dieses letztem seines in der Becker-
Gassen gelegenen Wohn -Hauses gedyen / und zwar /
daß gedachter Herr Petersen solches bemeldten Hm.
Willem auf folgende 8 - Jahr / anzufangen diesen
Ostern 1698 . und sich endekide Ostern 1706 . gegen
Erlegung hundert funfftzig Rthlr . jährlicher Haue
abgemiehtet und gehäuret / als ist dabey und ferner un¬
ter diesen bepden eontrskemm verabredet und be¬
dungen worden / daß Herr Petersen jede Ostern und
Michaelis den halben Haus - Zinse / nemlich7s . Rthlr.
entrichten / das Haus säuberlich bewohnen / fleißig zu
Feuer und Licht sehen / dieFenstern / wie er sie empfan¬
gen / gantz wieder liefern / bep AuSaang der Mieht-
Jabre aber ein halb Jahr zuvor aufkündigen / auch in
währender Haur - Zeit ihm gefallen lassen solle / daß /
wenn Herr Millers zu dem Hause einen Kauffinann
bekommen könnte / er nach geschlossenen Kauffewillig
räume / wem im Nohtfall einige des Hm . Millers
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Maaren auf seiner Haus - Deelen berge / und über
dem auf dem Boden eine Kammer zu Bewahrung
dessen Mobilien überlasse ; Dagegen verspricht ge¬
dachter Herr Millers das Haus »hmgantzrein / auch
am Dache / Fach und Fenstern / dicht zu überliefern /
was in wägender Zeit schadhafte werden möchte /
bauen zu lassen / oder wenn solches Herr Peiersen chun
läst / ihme wieder anderHaurzu kurtzen / alleOner »
und Ausgaben von dem Hause zu tragen / die Einqoar «
tirung und Wacht , Geld Mein ausgenommen / well
che Herr Petersen selber stehen muß. Urkündlichsind
dieser Briefe 2. . gleichlautende verfertiget / und einem
jeden T heil einer unterschriebenzugestellet worden / so
geschehen Stralsund / rc .

xxvil . Haur - conrr-Lt über einen
Keller oder Pack -Raum .

heute äaro zwischen Hn . JohannBar -
relS / alSVerhäurec / und Adam Schändern /

alS Häurer / ein Häuer - LontraLi , über Herrn Bar¬
tels Keller oder Pack -Raum / aufvierJahrlang / an¬
zufangen von Michaelis dieses » 708 - und sich endigen¬
de Michaelis des >711 . Jahres / aufgerichtet und ge¬
schlossen worden / als führet solcher eonrraHzu bey -
der Verbindlichkeit im Munde / daß der Herr Häu -
rer die abgeredete Häuer - Jahr / diesen Keller oder
Pack - Raum / als wäre es seyn eigen / mit Darein -
schiiessung feiner Kauftmanschafft gebrauchen / von
halben zu halben Jahren aber den Mieht -Zins ( nem -
lich 2.5 . Rthl . ä funffjig Rthlr . per /4 mro gerechnet / )
richtig abkragen und bezahlen lolle ; Dagegen will es

Ee z der
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der Herr Häurer in gurem Zustande unterhalten / und
allezeit noch erbötig seyn / im Fall dieserKeller vderPack »
Raum dem Herrn Häurer zu enge fallen solre / ihme die
übrigen Güter auf seiner Haus » Deelen zu bergen .
Dessen zu mehrer Bekräftigung sind dieser Hauer ,
eontrsÄen L . gleichlautende verfertiget / und jedem
Theil einer davon zugestellet worden / rc .

XXVIII . Schuld - oomraÄ , fvann em
Kauffmann einem vornehmen Herrn oder
Edelmann auf ein Ritter - Gut / Meyer -
Hof/ Höltzuug oder Wiese - Wachs / ein
Stück Geld vorfchiesset / für welches Ca¬
pital die Rente aus den Einkommen des

verschriebenen Guts sotten gcho -
bew werden .

§V ) On GOttes Gnaden wir / rc . urkunden und
bekennen hiemit gegen jedermänniglich / daß

wir dem Edlen und Wohlgeachten Herrn Heinrich
Bertram / ( Kauffund Handelsmann in der Stadt dl .
dl. unserm lieben Getreuen / ) rechter redlicher Schuld
schuldig wvrdm seyn / vier tausend Rchlr . in lvecie ,
welche Summa er uns zu unsers Hofs und Landes
Nohtdurfft auf unser freundliches Ansuchen vorge »
liehen / welches Geld auch alsobald zu unfern schein »
bahren Nutzen angewendet und ausgegeben » Besag »
ten Herrn Bertram aber daneben bey unfern Fürst »
lichen Würden und Ehren gelobet worden / solches
Geld / sobald er es verlangen wird / jedoch / daßesun -
tervierJahren nichtgeschehe / nach vorhergegangener
6 . monatlicher Loßkündigung / an ihn >n der Stadt
dl . dl . wieder zu bezahlen / in währender Zeit aber

jähr »
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jährlich 6 . p . c . Interesse von solchem uns geliehenen
Kapital abzutragen uni) zu erstatten ; Und zwar sol -
len solche genommen werden / aus unfern geredesten
Gefällen und Einkommen / welche wir jährlich aus
unferm AmteNeuenhoff zu gewartet, haben / welches
Amt absonderlich / mit allen seinen kertinentien , Ein¬
kommen und Gefällen / wir dem Herrn Bertram zu
seiner Versicherung umerpfändlich verschrieben / al¬
so und dergestalt / daß / im ball wir / nach von ihm ge¬
schehener Loßkündigung saumselig in Wieder « Er¬
stattung des uns geliehenen Kapitals sollen erfunden
werden / gedachter Herr Bertram Macht haben solle /
ohne / daß wir solches verwehren wollen / odermitFug
des Rechtens können / unsere kevenuen ausbesagtem
Amte einzuheben / selbige / wie auch das Amt / durch
seine eigene Bediente verwalten zu lassen / und als Ei -
genthümer damit zu schalten und zu walten / als es ihm
selber gmdüncken und belieben wird / bis so lange /
daß wir den letzten Heller von Capital und Interesse
richtig abgetragen . Daß dieses alles unser gnädiger
und wahrhafftiger Wille sey und bleibe / so umer -
werffen wir uns freyer Willkühr allen Gerichten /
geistlichen und weltlichen / verzeihen und begeben unS
auch für uns / alle unsere Erben und Nachkommen /
aller Freyhelten / Conttitutionen , Gedinge und Pri¬
vilegien , die wir oder andere Fürsten / geistliche oder
weltliche / von Römischen Kaysern oder Königen je -
tzund schon haben / oder Hernachmahls erwerben / auch
aller anderer Auszüge und Behelffe / derer wir oder
jemand anders von unsertwegen sich in - oder ausser¬
halb Rechtens behelffen kämen oder möchten / des¬
gleichen des Rechtes / das da spricht / gemeine Ver¬
zeihung sey nicht täglich oder bündig / es gehe dann ei -

Ee 4 ne
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ne sonderbare bevor / deselbmüns keinesweges zu ge -
brauchen noch zu behelffen / allerdings getreulich und
ohne Gefährde . Dessen zu wahrerMkund habenwir
Unser Fürstl . angebohrnesJnsieget an diesen Schuld -
Brief anhängen lassen / so geschehen / rc .

dkk. An diesen und dergleichen wichtigen und
zwischen hohen und niedrigen Personen verfallenden
comrsÄen , wie auch / wo sonst bey Kauffieutenver *
wirrte Händel vorfallen / ist es rahtsam / durch Zuzie¬
hung emes Rechts - verständigen gelehrten Mannes
-der dlotsrü sich des Lands - ^ onüitutionen , übli¬
chen Gebräuchen / und was in dergleichen Fällen Her¬
kommens / zu erkundigen / damit man durch Unwissen¬
heit der Rechten ihm nicht selber Schaden thue » Wie
dann alle diese unsere inKauffmanns Scriptmen an¬
gewiesene Arbeit nur einwohl - meynender / nicht aber
ein Noht » dringender Entwurfs / welcher mur -ms
mutAnäis kan verändert / vermehret und verringert
werden / weil es doch unmöglich / auf alle und jede Fäl¬
le ein kormular zu geben ; Wiewol verhvffentlich
diese wenige so viel nutzen werden / daß ein Kauff-
rnann / wie man im Sprichworts zu reden pfleget /
nicht ft» gar mir ungewaschenen Händen / ( das ist /
daß er gantz keineWiffenschaffl von den donrraQen ,
welche sollen gehandelt werden / haben solle ) hinzmre -
tendarff.

XXIX . (^ontraÄ ubtk 2n6cmir ( e Gel¬
der / für welche Maaren Men ge -

liefertwerden .
^ Und und zu wissen fey hiemit jedermänniglich /
O V daß zwsschen lir . Herrn Benjamrn Ritter ei¬nes
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nes Theils / und Hr Adam Vollprecht andern Theils/
folgender Kaust - und ^ ivrance - ContrsÄ abgeredet
und geschloffen worden / nemlich ; Es verbtndet sich
gedachter Herr Adam Vollprecht / gegen bevorstehen¬
den Johannis / allhierauf hiesiger Stadt - Rehde / an
Herrn Rittern zu liefern hundert LastDantzigerRo «
cken / iede Last zu 56 . Rchlr . Dänische Kronen gerech¬
net / und sich daran nichts hindern zu lassen / ob der
Preiß des Korns alsdann gleich um ein wenig oder
merckliches höherseyn möchte » Gleichwie auch Herr
Mter / wann solcherabschlagen solle / nichtsdestowe¬
niger an die abgeredete 56 . Rchlr . gehalten und ver¬
bunden seyn soll . Auch verbindet sich gedachter Vol -
precht , daß im Fall er mit der Lieferung desKornS
säumig seyn / und folglich dem Herrn Ritter daraus
einiger Schade entstehen solle / daß er demselben we¬
gen abgehenden Gewinns / und zuwachsenden Ver«
lusts / bey Verpfändung seiner Haab und Güter / Er¬
setzung thun wolle .- Dahergegen istihm / Abredenach /
von Herr Rittern aufHoffnung künfftigerl- ivrsnce
taufend fünff hundert Rchlr . zugezahlet worden / und
soll der Überrest / so bald das Korn wird vom Bort ge¬
liefert seyn / auch so gleich bezahlet werden . Besten
zu mehrer Bekrästtigung haben beyde Lnntrskenten
diesen Kaust-und L- ivrancL - LonkrE , auch daß
allbereit 1500 . Rchlr . daraufEcipiret worden / ei¬
genhändig unterschrieben / und mit ihren Pitschaff,
ten bekräfftiget / so geschehen Lübeck den 2.8 . Klartii
^ 0 . 1709 .

( L. . 8 .) ( I . L . )
AdamVvIprrcht Bmjamm Mm .

Ee 5 xxx .
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XXX. Tüus ( ! ) - 0der ? ermuc2rion5 -^

LontraÄ .
O ^ wissen sey hiemrt / das heute untengesetzten 6a -

rum zwischen uns Ends -unterschriebenen folgen «
der Tausch «und kermutatlons - LontraÄ abgeredet /
geschlossen und zum Theil vollenzogen worden /
nemlich ich Heinrich Cöster gebe funffzig Stück
Schlesische Lacken / allerhand Loleuren , jedes zu 14 .
Rchlr . gerechnet / Hrn . Paul Schaumberg iürhun «
dm Tonnen Lein - Saat / jede zu zwölffein halb
MarckL - gerechnet / welche ich wieder richtig und zur
Gnüge von ihm empfangen / auch für den Überrest
meiner Lacken als welche ^ vv . Rthlr - betragen / inner¬
halb vier Wochen noch Lein -Saat / so viel als es aus «
tragen wird / in vbbemeldten Preise empfangen soll .
Eolte aber Herr Schaumberg nicht / wie stchs ge «
bühret / mit der Lieferung einhalten können / ver «
pfi -chtet er sich für jede zu liefrende Tonne 5 . Rthlr.
8pecie8 , acht Tage nach verflossenem L- ivrance -
lermin zu bezahlen / und will er sich dessen Krafft
feiner eigenhändigen Unterschrifftanheischig machen /
daß diese Verschreibung die Krafft eines Wechsels
haben / und nach Wechsels - Gebrauch soll können
exeqvim werden . Hamburg den
« 01709 .

Paul Schaumberg .

XXXI . Ll) ß - IchlunHß ^ onrr3 <IM -
gen eines bedungenen Land -Guts .

im verwichenen 1708 - Jahr zwischen
dem wvhlgebehrnen Herrn von Neuhaus / und

dem Edlen und Großachtbahren Herrn Eberhard
Roht «
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Rohtstein / ein auftichkiger Kauff- LomrsÄ: über be «
meldten Hn . Rohtsteins bey di . gelegenes Land -
Gut / Hohenforst genannt / welches gedachter Herr
vom Neuenhausfür eine gewisse Summa undaufge -
wisse Lonäiriones gekaufter und bedungen hatte / auf«
gerichtet und geschlossen worden / nach der Zeit aber
solche Umstände sich zugetragen / daß beydes Käuffer
und Verkäuffer gedachten OonrraÄ zu relcmäiren
und aufzuheben erhebliche Ursache haben ; als ist die¬
ses auch heute unten gesetzten äato mit beyderseits gu¬
ten Willen geschehen / und Kraffk dieser schriffklichen
Urkund bestättiget worden / also / daß der Wohlge -
bohrne Herr Käuffer sich alles durch den Kauft don -
rra <H an besagtes Gut Hohenforst erworbenen An¬
spruchs und Rechtens gäntzlich begibt / und Hr . Roht¬
stein aufs neue in die fveye Gewalt setzet / mit diesem
als feinem eigenthümlichen Gute nach als vor zuschal -
tcn und zu walten / und solches anderwegen / wo esihm
belieben wird / zu vemlieniren und zu verkauften ;
Hingegen will Hr . Rohtstein den im vorigen Jahre
geschlossenen Kauft null und nichtig achten / und hvch -
bemeldten Herrn Käuffer frey und ledig davon zehlen /
auch daß solcher als nicht gechan / und wie auf desÄer -
käufters als auch auf sein des Käuffers Seiten un¬
verbindlich seyn solle/ gleichfalls mit eigenhändiger Un «
terschrifft bestättiget haben / wie solches bester Form in
den zu diesem Ende gleichlautenden aufgesetzten /^ n -
nullirungs - lnürumemen / davon jedem Theil eines
zugesteller worden / ^ « 1101709 . denn , in Ro¬
stock geschehen .

dl . dl . dl . dl .

XXXII .
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xxxn . Mehr Arten hon ContrsÄen /

item , Diener - nnd ^ ävocaten Bestal -
lungen .

Ein Herr sthreibt anders wohin / um einen
guten Jungen zu haben .

unh jwar von solchen Personen / welche meine Hand »
lung 'aus dem Grunde verstehen / memen Humeur
erlernen / und mir einige Jahre nach einander nützli¬
che Dienste leisten können / dergleichen aber unter hie¬
sigen übel -erzogenen Jugend nicht zu finden / als wel -
che / wann sie ausgeschickt werden / zu ihren Eltern lauf-
fen / die von Jugend auf keyventirte böse Lomxs -
xmen nicht verlassen / undvielmahls gar verdächtige
Händelüben ,- Alsgelanget an meinen hochgeehrten
Herrn mein freundliches Crsuchen / sich seines Orts um
ein feines SubjeQum umzusehen / welches von guten
Eltern entsprossen / sich selbst in Kleidern und Leinen -
Zeug reinlich halten / gut schreiben und rechnen / und
fertig das ihm anbefoblene ausrichten / und zum we¬
nigsten aufioOo . Rthlr . dsurion hiesiger Orten stel¬
len könne : Wte dann ein solches bep meiner Hand¬
lung Zustand / zu fordern / dem Herrn nicht unbillig
düncken wird / als welche so beschaffen / daß noch wol
ein Kind bey mir was Ehrliches sehen und lernen kan/
wovon er bey erwachsenen Jahren , fein Brod verdie¬
nen möge . Hteraufnun Antwort erwartend / ver¬
bleibe ich

Boniteur

l ' it.
^ ' Eil bey meiner täglichzunehmmdm Handlung

ich nohtwendig einiger Hülffe nöhtig habe /

XXXM .
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xxxm . Ein anders /
kloniicur.

6VUS Ermangelung ^ssreriL habe lange nicht die
Ehre gehabt / an denselben zu schreiben / dieses ge-

fchiehetnur / um zu ersuchen / etwannach guter Leute
Kind umzuhören / welches Lust hätte / 7 - oder 8 - Iahe
hiesiger Orten Key Handlung für Jung zu dienen .
Ich wolle / wann ich willige und nützliche Dienste von
ihm haben solle/ ihn in Kleider und Leinen frey halten /
und nechst GOtt so anführen / daß der Knabe mir heut
oder morgen sein Glück solle zu dancke haben . Könn¬
te ich e^ urion dabey bekommen / wäre es mir desto
lieber , weil ich anders bey meinen Wechselten Be¬
drucken trage / ohne Versicherung jemand anzuneh¬
men . Hierauf mit ersten Antwort gewärtig fepnde/
verbleibe ich

kvloniieur.
v. r . K. 8.

Antwort .
Monsieur.
Âs derselbe wegen eines tüchtigen HandelS-

' Jungen an mich gelangen laffen / habe m so gute
observskttz gezogen / dassich eines hiesigen KrahmerS
Sohn ( dessen Vater ein mittelmäßig wohlhabender
Mann ist ) « ebenst seinenEltern / willig dazugefunden .
Dieseversprechen insonderheit / weil ich ihnen meines
Herrn Handlung höchst vortheilhafftig beschrieben /
ihren Sohn mit tüchtigen Kleidern und Leinen bey
feinem Antritt zuversehen / selbigen sieben Jahr die -
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MN zu lassen ; Jedoch / daß in währender Zeit der Herr
für die übrigen Kleiderund Leinen / weil solche in sei »
nen Diensten conlumiret werden / Sorge trage / und
nach vollbrachten Dienst -Jahren / welche GOrtbey »
derseits mit Gesundheit wolle palliren lassen ! ) den
jungen Menschen mit einem ehrlichen Ehren - Kleid
und Abschiede versehe / so wollen sie hingegen bis 500 .
Rtblr . Laurion stellen / auch nach vollbrachten June
gen ' Jahren ihren Sohn / wann er dem Herrn an »
ständig / und ste zusammen leben wollen / gegen 50 .
Rchlr . jährliches 5 algrium für Diener Key ihm stehen
lassen : Weiches Erbieten meines Erachtens nicht un «
eben / mir auch des Knaben Humeur so weit be»
kannt ist / daß er zu aller Gottes - Furche und Tugend
von seinen Eltern auferzogen worden / stille / fromm /
treu / fleißig / reinlich / hurtig / mäßig und verschwie¬
gen sey . So hat auch mein Herr noch den Vortheil /
daß er sich schwerlich ä Cotty setzen / unddermahleinS
in ftiner Nahrung ihm Abbruch thun möchte / wie
solches von einheimischen Jungen zu vermuhten /
dergleichen Bürgers -Kindern auch nicht zu verweh »
ren / vielmahls auch die Erfahrung bezeuget / daß sol¬
che auf anderer Leute contoiren zugelehrte / wann
sie ihr eigen angefangen / groß und reich geworden /
ihre gewesene krincipalen hergegen ins Abnehmen
gerahten / dahingegen dieser Knabe den von seinem
Vater dermahleins auf ihn erbenden Krahm / Handel
mit ser Zeit verstehen / zuvor aber sich in der Welt
versuchen soll / wie es unter fremden Leuten hergehet ;
Weswegen er auch meinem Herrn zu erst oSerirt
die Hand / welche er schreibt / und eine Probe seines
Rechnens hierbey gesandt / und mit dem ersten kelolu .
rion verlanget wird / womit ich schließende meinen

Herrn
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Herrn Göttlicher ? roceQion empfehle / und ver -
bleibe

Monsieur
V - t . K . L .

Antivvrt.
VIon6eur.

(^ Ch bin verpflichtet / daß man mir / wie ich aus
dessen geehrten vom 5 . äiro vernehme / mit Aufsu¬

chung eines tüchtigen Lehr - Jungen ßrsriLciren wole
len . Ich nehme die dabep bemerckte Conäirioues
an / ausser daß er 8 - und nicht 7 - Jahr für Junge sich
verschreiben soll / simemah ! meinem Herrn nicht un ,
wissend / daß berühmte Couloirs , wie in Franckreich /
Engeland / Holland / Italien und Ober -Teutschiand /
schon häuffiger als hiesiger Landen eingeführet / auf
4 - bis 5 . Jahr vornehmer Leute Kinder gnug bekom¬
men können / welche die meisten JungenS , Dienste auf
dem Contoir ( ich rede nicht vom Stalle / von der Kü¬
chen / wie etliche ungeschliffene Kauffleute mit ihren
Jungen im Gebrauch haben ) thun müssen / und jähr¬
lich noch wol 50 . ja bis ioo . Rchlr . zugeben . Zwar
ist wahr / daß theils sich scheuen / solche viel zu com -
mauöiren / theilö selbige mit an den Tisch nehmen /
welches beydeö ingewisser Maasss geschehen kan / daß
man nemlich zwischen ihnen und JungenS / die nichts
zugeben / einen kleinen Unterscheid halte / sie auch für
ihr Geld mit an den Tisch setze ; Jedoch / daß sie bep Zei -
ten / wann sie sich fattgegessen / aufstehen / ihren Tel¬
ler und Stuhl wegtragen / gebührende keverence^
machen / undwann der Herr vornehmeFremde bep sich

hat /
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hak / xar konneur ihres katrom auswarten / und sich
zu allen ehrlichen und billigen Diensten willig finden
lassen ; Unterdessen seynd sie vollkommen an das con -
roir gebunden / und müssen bey Tag und Nacht sich
nicht weniger fleißig / treu und verschwiegen / in Han «
delS / Verrichtungen / als andere / die kem Geld zuge «
ben / finden lassen : Welches meines Bedünckenöei «
ne gar commoäe Weise / und nur zu beklagen ist/ daß
manchmal ) ! solcher vornehmer Leute Kinder ihr Geld
an einem Orte zu geben / da sie übel gehalten werden /
und nichts zu sehen kriegen / weil der dürffnge Patron
selber nicht viel zum besten / alle Monat nur einen
Brief auf der Post zu empfangen / dann und wann nur
ein klein Päckschenzulxeäiren / davon er 4 . Gr . Pro¬
vision empfängt / oder eiwan des Tages aufs höchste
ein paar Rchlr . baare Lösung aus seinem äisiornrten
Krahme rinzuheben hat . Solches wird verhoffenw
lich von mir nicht können gesagt werden ; Mein Herr
kennt aus langem Umgänge mein Wesen am besten ;
Findet erS gerahten / so lasse er den Jungen in GOt ,
res Nahmen mit der ersten Gelegenheit überkom¬
men / und seine Eltern imgleichen / die Bürgschaft !/
welche fast allzu niedrig / und ich lieber auf iooo .'
Rthlr . gehabt hätte/ bestellen . Womit ohne mehrerS
verbleibe /

Monsieur
v. t . k . 5 .

XXXIV. Ein Kauffmamis - Diener os-
ferltt einem Herrn seinen Dienst .

/A» Hrenvester / Wohlfürnehmer / insonders Hochzu «
ehrender Herr . Auf eingejvgene Nachricht /ob
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ob solle mein hochgeehrter Herr eines Dieners benöh -
tiget feyn / komme ich demselben meine gehorsamste
Dienste zu oüeriren / mit Bitte / so man auf Lon -
toir oder Reisen / oder zu andern Handels - Ver
richtungen / meiner Person sich nützlich zu gebrauchen
weiß / mir in Antwort dieses gefällige kdesolution
wissen zu lassen . Ich bin allhier logirt bey Herrn
Peter Schäffern meinem Oheim / habe vor diesem
meine Jahre bey den Herrn dl . N . in Nürnberg er¬
standen / von wannen ich aufLeipzig gekommen / und
daselbst bepeinenSeiöen - Handel z . Jahr / sowolbey
dem Ausschnitt als auf dem Louroik , gedienet / und
kan ich beyde Dienste mit meinem ehrlichen Abschiede
bezeugen : Sv wird auch gedachter mein Oheim
meines Wohlverhaltens wegen allezeit gute Red
und Antwort geben / auch auf Begehren für mein
künfftiges Comporkement Bürgschafft leisten .
Hierüber nun meines Herrn Resolution erwartend
verbleibe ich / rc .

XXXV . Ein anders .
HochMhrendcrHerr .

ich zuvvrndieChre gehabt habe / mitdemHerm
AN unter meines gewesenen sei . Patrons dl . n . Na¬
men / dessen Bücher und Handlung ich 6 . Jahr lang
vorgestanden / vielfältige Lorrelponäence zu pflegen /
nehm ich jetzt die Freyheit / ( da / wie bewust ist / sol¬
che Handlung ihre Endschafft erreichet / und mir al¬
so mein Glück anderwerts zu suchen obliegen will )
meinen Herrn freundlich zu ersuchen / ob derselbe mir
nicht in dessen eigenen dleßorio , oder durch ke -
commenästion bey andern Freunden / Lmplox

Ff ver -
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verschaffen könne . Ich werde es nicht allein Lebens¬
lang mit allem schuldigsten Danck erkennen / sondern
auch mich so comporüren / daß mein Herr / wann er
mich sechsten gebrauchen wird / grosses Vergnügen
darob empfinden / durch kecommenäation aber
bey andern Freunden keinen Undanck verdienen
soll . Hierüber geneigte Antwort erwartende verblei -
beich / rc .

Meines hochzuehrenden Herrn
ergebenster Diener

XXXVI . Onrr ->ct , wegen eines Kaufs-
manns -Iungen aufgenchtet .

H^ Und und zu wissen sey hiemitjedermänniglich / daß
ME heut unten gesetzten äarum folgender LonrraÄ
zwischen Herrn Johann Dreyern Bürgern undHan -
dels Mann inFranckfurt / und Christian Hartwigs
( als des bey besagten Herrn Dreyern in Dienst tre -
tenden Jungens ) Vormündern nemlich Herrn LucaS
Gröen und Matthias Oswald / aufgerichtet und ge¬
schlossen worden / als r

Es nimmt besagter Herr Dreyer bemeldten
Jungen Hartwig auf folgende 8 - Jahr / anzufan¬
gen von diesen rasten Jahres Michaelis / und
sich endigende Michaelis 1706 . unter folgen¬
dem Versprechen aufund an / daß er ihn in dieser Zeit
zu GOtt und feinem Worte halten / mit nohtwendiger
Speise / Trancke / Kleidern / Leinen / Wäsch / und Ber¬
te versehen / auch zur Handlung und einem ehrbaren
Wandel also anführen wolle / daß er nach vollendeten
seinen Dienst -Jahren ihm / oder andern ehrlichen
Kauffiemen / für gewisseöäslarium , als Handels - Be¬

dienter

D°!

SKI

I AM !
Wl

I Ml"
i M

E
i» !

^ Mel
^ ms U

ÄW
Lr

Hk
Ikllckl

' Nm

Ollstit
Dr ^

! Mt



und e7E ^/eK- « . 451
dienter dienen / und endlich sein Stück Brodt mit
GO » und der Handlung ehrlicherwerben könne .

Dahingegen verpflichtet sich Christian Hartwigs/
welcher beym Antritt seiner Dienst , Jahre seiner
Schuldigkeit und künfftig obliegenden Pflicht gnug-
sam erinnert worden / und von seinemwegen obbe -
meldte seine jween Hrn - Vormünder / daß er sich wäh¬
renden seinen Dienst « Jahren treu / fleißig / hurtig /
embsig und verschwiegen / verhalten / und was ihm sein
Herr befehlen wird / getreulich Ausrichten / böse Lom -
pLßnien meiden / von des Herrn Handlung niemand
etwas entdecken / in allen aber seines Herrn Schaden
abwenden / und seinen Nutzen befördern / und in Sum¬
ma sich also verhalten wolle / wie es einem Ehr - und
Tugend - liebenden Knaben wohl anstehen mag .

Damit aber sein Herr karron dessen allen desto
mehr versichert feyn möge / so versprechen die Vor¬
münder mit eines Hochweisen Rahts / als obersten
Vormunds - Amts / Lonlens , daß sim Fallgedachter
Christian Hartwigs in seinen Verrichtungen untreu
erfunden / oder seinem Herrn etwas entwenden und
vorsetzlichSchadenzusügensolle / zurKeparsrionsol¬
ches Schadens / ) 500 . Rtl . seiner in Joach . Witten
BraU ' HauseaufRmte liegenden Gelder hafften / und
aufbewelßlich zugefügtenSchadeu von Hrn . Johann
Dreyer sollen können gerichtlich beschlagen / und fol -
gends zu seiner Schadloß - Halmng gehoben werden .
Welches zu mehrer Bekräfftigung gedachter Herr
Dreyer eines Theils / d »e Vormünder aber des bey ihm
in Dienst tretenden Jungen andern Tbeils / nomine
und zwar zur Verbindlichkeit ihres Pupillen , diesen
contraHin äuplo , eigenhändig unterschrieben / und

Ff L mit
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mit ihrem Pltschaffien bekräfftiget haben / so gesche ,
ben / rc .

( 1^ . 8 .) ( U8 .) (8 ^ . )
Lucas Groen . Matth . Oswald . Joh . Dreyek
XXXVII . comrzÄ , Welchen ein Kauft -

mann mit einem Dienrr auftichtet.
wissen / daß zwischen mir Johann Richter »

<0 Kauff - und Handelsmann hiesiger Stadt eines /
uns Georg Wagner / Handels - Bedienten andern
TheilS / folgender donrraÄaufgerichtet undgeschlvs, >
sen worden / nemlich : Es verbindet sich besagter Wag ,
nervier Jahr lang / anzufangen Ostern >706 . und sich
endlgende Ostern /^ nno 1710 . für einen Handels ,
Diener bep mir in Diensten zu treten / in währender
Zeitsich / wie einem ehrlichen Bedienten zustehet / treu
und fleißig zu verhalten / gehorsam / fromm und mäßig /
auch fleißig in allen und jeden ihm anbefohlenen Han ,
dels - Verrichtungen / zu seyn / meinen Nutzen allent¬
halben zu befördern / Schaden und Unheil aber dage¬
gen nach Möglichkeit abzuwenden ; Und dieses alles
bey Verpfändung seiner jetzl - habendenund künfftig ,
kommenden Güter : Dagegen verspreche ich ihmjähr ,
sich für seine treue Dienste z-o . Rchlr . zugeben / ihnan
meinem Tische zu speisen / Wäsch - frey zu halten / auch
nach Befinden seines Wolverhaltens ihm gedachtes
Solarium von Jahren zu Jahren zu vermehren . Des¬
sen zu mehrere Urkund ist dieser LontraÄ in cluplo
verfertiget / und von beyden Seiten eigenhändig unter¬
schrieben / auch jedem einer zugesteklet worden / so ge ,
schehen / rc -
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xxxvm . eomräLi . Mit einem ^ 6 V0 -
caten aufgerichtet .

^ >U wissen sey hiemit / daß zwischen dem hochgelahc -
ten Hercndl dl . I . o . eines / und mirEnds ^

unterschriebenen andern Theils / heut äato nachfolgen¬

der Vergleich getrosten worden / nem >ich : Es erbeut

sich Herr dl . dl . mir in der Remholdischen Sachen bis

zu Ende derselben / treulich und fleißig bey allen und jeF

denlnüanciensävocanäo bedient zu seyn ; Für wel¬

ches sein ksriocinium ich ihm pro konorario , in o -

mnern evenlum ich qewine oder verliere / sv -Rtl . son¬

sten aber und da die Sache / wie ich verhoffe / erhalten

würde noch andere 50 . Rchlr . zu bezahlen / wie dann

auch / wann ich mich mit meinem Gegencheil in der

Güte setzen würde / ich wolgedachten Herrn l ^ icen -

tisto dennoch die 50 . Rchlr . völlig auszuzahlen mich

Krafft dieses verbinde / auch allbereitzu dem Ende 2 . 5 .

Rkhlr . hierauf ausgezahlt . Jnmaffen vann ichdl . dl .

bekenne solche 2 .5 . Rlhlr . von Herrn dl . baar empfand

gen zu haben / denselben darüber gebührender Massen

«zvitirende . Urkündlich ist dieser OntraÄ von uns

bepderfeits eigenhändig in äuplo unterschrieben und

versiegelt worden / sogeschehen den / rc .

XXXIX . Einklirtzerer .

^ ^ Tmnach ich Ends . Benannter den hochgelahr -
ten dl . in pun ( io inMriarum contra dl . zu

meinem Rechtlichen Beystand ersuchet / und ihm für

die gantze Führung der Sache 12 . . Rthlr . zu geben ver¬

sprochen / ihm auch darauf die Heisste allbereit ausge¬

zahlt / so bekenne ich solches hiemit / und verpflichte mich /

alsobald nach eingelangtem verhoffemlich glücklichenZf Z Ur -
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Unheil / dm Rest der andern 6 . R ' hlc . nicht weniger
danckbarlich zu entrichten / treulich und ohneGefähr «
de - 8i ^ natum dli ven rc .
XU Eine andere Verabredung / glei -

ches Innhalts .
^ ^semit und in Kraffl dieses verbinde ich mich /

dem Edlen / rc . dl . welcher mir in einer Erb »
schasst . Tucken wieder dl . gerichk - und ausser >gmcht -
ltch beyzustehm versprochen / daß ich demselben für sei »
ne habende Mühe / wofern dieselbe zu meinem besten
ausschlagen wird / ioo . Käyser Gülden baar und auf
einmahl zum kecomxence bezahlen wolle und solle .
Unterdessen erbiete ich mrch ncchst Abtragung aller
Gerichts Kosten und jedermahliger Bezahlung seiner
Schrifften / r . Rtkl - für den Bogen / wie auch für jeden
Gerrchts - Gaim z . Ich baaren Geldes zu erlegen ; Ha¬
be ihm bierauf einen Ducate pro ^ rrka zugestellet /
in Hoffnung / es werde wolgedacheer mein kstron
dießfallö seinen bekandten rühmlichen Fleiß / vermöge
der ihm zugestellten inüruÄion und Vollmacht / an «
zuwenden willig und geneigtleyn . Urkundlich / und
zu mehrer derSachen Versicherung / Habe ich diese 0b -
kßLtion eigenhändig unterschrieben / und Mit mei «
nem gewöhnlichen Pitschaffte bekräfftiget . So ge «
schekendl den re -

Inkrucüion , ejnem ^ tZvocattU ltt
einer Rechts - Sachen ertheilt .

in meiner ( bey dem C ^ ir Mapntzsschen Ge«
AoU rich '. sErfurt / wider den daselbst wohnenden
Handelsmann dl . gelieferter Waaren halber / ) ent «
standenen Streitigkeit der hochgelahree Herr dl . sich
sävocsnäo gebrauchen zu lassen erboten / so habe ich
demselben gegenwärtige inttruHion , wie er sich da «
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bey vornehmlich zu verhallen , zu ercheilen für nöhkig
erachtet , jedoch alles dessen Dexcerität anheim stellen
wollen .

( i . ) Beliebe Herr dk . i-l. vor allen Dingen , und ehe
noch die Sache vorGerichk gebrachtwird , mit meinem
Debitors in der Güte zu handeln , ihm meine Rech¬
nung , so ich auf Begehren allemahl beschweren kan /
vorzuzeigen , und deffelbigen Erklährungmir schrifft -
lich wissend zu machen .

( 2. . - Würde sich dann mein Debitor zu nichts ver¬
stehen wollen , hat er denselben gerichtlich zu belangen /
die Abschrifft der Rechnung neben meiner Vollmacht
zu inlinuiren / und darauf , wie Recht ist / zu verfahren .

( z ) Wofern der Debitor von mir Lsutionem pro
keconvenrione Lc Lxpenll8 , wie nicht zu zweisslen /
fordern würde , so habe lch memen Schwager Hn . dk .
I>l oaselbsten albereitersucht , solche Kaution sürmich
zu prTÜiren , welche 8atisäation derselbe auch willig
übernehmen wird .

( 4 - ) Ist dem Debitori wegen Empfangs guter
Maaren nicht leichtlich derEyd zu äeieriren / weiler
ein liederlicher Mensch , und in Abfall seiner Nahrung
durch Mäßigung und Schwelgen gekommen ist .

( s . ) So aber mir der Eyd zuerkannt werden solte ,
hat erdenselben rn meinem Nahmen zu acceptiren , je¬
doch daß ich meine Bücher und Rechnung allhier bey
meiner Obrigkeit eydlich beschweren möge .

s6 . ) Solte sich auch gewisseNachricht eräugen ,daß
Debitor andern Leuten mehr schuldig sty und ein Lon -
curlugtlreäitorum wider ihn entstehen möchte , so wol¬
le der Herr ^ ävocstus einen Arrest: auf alles dessen
Vermögen legen lassen , und denselben äebito moäo
Lr tempore xroieoviren .

Ff 4 ( 7 . )
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( 7 . ) koü Conclukonem cauke wolle der Herr / zu ,

Erspahrung der Unkosten / in die 1r3N8misswnem I
^ Lkorum nicht willigen / sondern bepm löblichen Ge - i
richk alldar sprechen lassen / oder es dahin richten daß >
Beklagter die Verschickungs -Kosten alleine tragen >
und bezahlen müsse .
Sonsten erwarte ich zum wenigsten alle 4 -WocheBe - ^
nachrichtigung / wie es mit der Sachen von einer Zeit
zur a - dem stehe / und überlasse alle das andere des Hn .
katroni Treue und I^eZaUkät . 8ißN3tum >l . den / rc .
xl^ li . Bestallung eines Buchhalters .
<7^ . l wissen sey hiemit / demnach ichUmen - bemeldter j

aufmeinem k^ontoir und Schreib » Stuben / zu ^
Fü rung meiner Bücher / eines tüchtigen / fleißigen /
und verschwiegenen Buchhalters benöhtiget bin / daß ^
mr dazu ds . vor andern rbcommanörret worden . '
Wann ich nun dem ( von glaubwürd .gen Leuten / seines
ehmahligen Wohlverhaltens wegen ) / eingeholten
Zeugnisse gäntzlichen Glauben be »- messe / als will ich
hiemit seiner Treue / Fleiß und Sorgfalt / meine Han¬
dels Bücher / wie auch die dlorrelponäentz / ( soviel
als die Zeit leiden wird / und er inTagen / die er Wö¬
chentlich / als Montag / Mittwoch und Freytag / mein
comoirabwarten soll / wird thun können / ) aufgetra¬
gen haben / Wofür ich ihm verspreche jährlich >oo .
Rkhlr . ( wann er / wie ich hoffe / pr ^ kiren /
und seinem von sich gegebenen lkeverle nachleben
wird ) richtig zu bezahlen . Wie er nun auch hingegen
seiner Schuldigkeit ein Gnügen zu thun ver-
spricht / sosinddannenherv / zubeyderseiksVerbindlich -
keit dieser ^ spitulation zwey gleich - lautendeLxem -
xlaria verfertiget / bepde von uns unterschrieben und
versiegelt / und jedem Theile eines zugestellet worden /
so geschehen / rc . dB .
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wn . Es tönte auch von vergehenden nur ein k-xcmplsr verfer '

tiget / und von dem Herrn dem Buchhalter oder Diener ge -
gehen werden / dleser hingegen wieder einen solchen keler,
ausfertigen und dem Handels - esrrono einliefern :

Xl. HI .
(^^ Emnack es dml ' it . Herrn di . 14 . gefallen / mir
^ ^ Lnds -Benankten dieFührung seiner Handels ,
Bücher an zu verrraum / dafür ich zur jährlichen Be ,
lvhnung Mv . ( sage hundert ) Rchlr . gemessen und
empfangen soll / als verpflichte und reverlire ich mich
hingegen / daß ich / jUr Erkäntlichkeit solches ehrlichen
Znlarü , und zur Dinckbarkrit des in meine dapaci -
tät gesetzten guten Vertrauens / auch aus tragender
und mir obliegende SchuIdigkeitundPflicht / meinen
besten Fleiß / Mtze und Sorgfalt / in Haltung obge ,
dachten meines Herrn kntroni seiner Handels - Bü -
eher und Schriften / getreulich anwenden / in allem
was mir unter Hcnden kommen möchte / treu und ver »
schwiegen seyn / defen Schaden in alle Weise undWe ,
ge abwenden / feinn Vortheil hingegen xrocuriren /
und in Summa aüs thun will / was mir von gedachtem
meinem Herrn prncipal wird anbefohlen / und in ge¬
ziemenden Handls ' Geschäftten zu verrichten aufge¬
tragen werden : Aes bey Straffe / so ich solle darwider
handeln / der Zurük Behaltung meines Salarü , auch /
so solches nicht zreichen weite / bey Verpfändung
meinerHaab undvüter / so viel zuHerrn di . di . auf mich
habenden gerechtn Prätentionen von nöhren . Ur¬
kundlich habe ichllesen Revers eigenhändig / und in
Krafft einer ^ urtorischen Ouüon unterschieben .
So geschehen Leizig den 9 - lunii 1709 .

Ff 5 ^ . Al «
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